
BILANZ 2018 & AUSBLICK 2019der deutschen Städte & Gemeinden

INFRASTRUKTUR modernisieren DIGITALISIERUNG vorantreiben SPALTUNG der Gesellschaft  ÜBERWINDEN EUROPA stärken  



2   BILANZ 2018 | AUSBLICK 2019

BILANZ 2018
INHALT
1 Infrastruktur modernisieren – Digitalisierung vorantreiben

Spaltung der Gesellschaft  überwinden – Europa stärken
4

2 Flüchtlings- & Integrati onspoliti k 8
3 Einwanderungsgesetz – 

besserer Rahmen für Fachkräft ezuwanderung?
13

4 Kommunale Finanzlage verbessert, aber weiterhin angespannt –
Grundsteueraufk ommen sichern!

15
5 Digitale Städte & Regionen schaff en 17
6 Breitband fl ächendeckend ausbauen – 

Gleichwerti ge Lebensverhältnisse herstellen
20

7 Kommunale Sozialausgaben auf Rekordniveau 22
8 Bildungsinvesti ti onen stärken – Kooperati onsverbot lockern 24
9 Familienpoliti sche Leistungen bündeln & digitalisieren 25
10 Neuregelungen beim Unterhaltsvorschussgesetz 

führen zu deutlichen Leistungsausweitungen
26

11 Weiterhin deutlicher Ausbau der Kinderbetreuung 28
12 Bezahlbaren Wohnraum schaff en 31
13 Innenstädte & Ortskerne stärken –

Städtebauförderung weiterentwickeln
34

Titelbild: © Hartmut910_pixelio.de | Folie Seite 6: Foto © Rainer Sturm /pixelio.deFotos letzte Seite v. links oben im Uhrzeigersinn: © Friedberg - Fotolia.com | contrastwerkstatt - Fotolia.com | Sergey Nivens - Fotolia.com | artjazz-Fotolia.com



AUSBLICK 2019

BILANZ 2018 | AUSBLICK 2019   3

14 Vergaberecht zusammenführen – Vergabeverfahren vereinfachen 35
15 Anpassungsstrategien an den Klimawandel 36
16 Zeitenwende in der Forstwirtschaft 37
17 Energiewende & kommunale Wertschöpfung 39
18 Entwicklung ländlicher Räume 41
19 Auf dem Weg zu einer nationalen Tourismusstragie 42
20 Verkehrswende statt Fahrvebote 43
21 Sicherheit in Kommunen 46
22 Bundeswehr & Gesellschaft 49
23 Europäische Integration zum Erfolg führen 49
24 Kommunen handeln global – Entwicklungspolitik und Nachhaltigkeit 51

IMPRESSUM
Deutscher Städte- und Gemeindebund
Marienstraße 6, 12207 Berlin
Telefon: 030/773 07-0
Telefax: 030/773 07-200dstgb@dstgb.de
www.dstgb.de



4   BILANZ 2018 | AUSBLICK 2019

BILANZ 2018
INFRASTRUKTUR	MODERNISIEREN	–	DIGITALISIERUNG	
VORANTREIBEN	–	SPALTUNG	DER	GESELLSCHAFT	
ÜBERWINDEN	–	EUROPA	STÄRKEN		Zum Jahreswechsel 2018/2019 sind aus Sicht der Städte und Gemeinden in Deutschland 

trotz der momentan noch positi ven Ausgangslage Reformen und Ver-änderungen dringend notwendig. Während noch allenthalben über po-
siti ve Konjunktur- und Finanzdaten gesprochen wird, ziehen am Horizont bereits dunkle Wolken auf. Für die Kommunen bedeutet es ein beson-deres Risiko, dass die im vergangenen Jahr durch das BVerfG aufgegebene Reform der Grundsteuer scheitern könnte – bei einem Finanzvolumen von rund 14 Milliarden Euro ein im-
mens wichti ger Posten. Doch auch in vielen anderen Bereichen ist es 
notwendig, ausgetretene Pfade zu verlassen und die vor uns liegenden Herausforderungen entschlossen an-

zugehen. Dabei kommt es jetzt darauf 
an, Probleme nicht nur zu beschrei-ben, sondern auch zu lösen. Wie so 
häufi g gilt auch für das Jahr 2019 der Grundsatz: „Nicht das Erzählte reicht, 

sondern das Erreichte zählt“.Auf den ersten Blick scheint sich zum 
Ende des Jahres 2018 die Situati -

on für die Städte und Gemeinden in 
Deutschland positi v darzustellen. Im Jahr 2017 konnten die Kommunen einen Finanzierungsüberschuss von fast 10 Milliarden Euro verbuchen. 

Für das Jahr 2018 ist ebenfalls ein po-
siti ver Finanzierungssaldo von rund 7,5 Milliarden Euro zu erwarten. Der Bund hat seine Unterstützung für die Kommunen, etwa bei der Entlastung 
von den fl üchtlingsbedingten Mehr-kosten, fortgesetzt und in anderen Bereichen sogar ausgeweitet. Die Ar-beitslosenzahl ist so gering wie seit Jahrzehnten nicht und die Steuerrein-nahmen sprudeln, wenn auch mit ab-sehbarer Abschwächung, weiter. 
Doch der auf den ersten Blick so 
positi ve Schein trügt. Deutschland braucht dringend einen Modernisie-rungsschub. Hier sind vor allem Inves-
ti ti onen in die Infrastruktur und eine schnellere und umfassendere Digita-lisierung der verschiedenen Sektoren 
notwendig, wenn wir im internati ona-len Vergleich nicht abgehängt werden wollen. Deutschland lebt derzeit von 

1
Deutschland braucht dringend einen Modernisierungsschub.“ 

DStGB-Präsident 1. Bürgermeister Dr. Uwe Brandl

ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN NACH EBENEN 1970–2018 Angaben in Mrd.
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der Substanz, auch und vor allem in den Kommunen. 
Während die Kommunen im Bundes-
durchschnitt  rein stati sti sch Finanzie-rungsüberschüsse verzeichnen, steigt 
gleichzeiti g der ermitt elte Investi ti -onsrückstand im Rekordtempo. Im Jahr 2018 erreichte er mit insgesamt rund 159 Milliarden Euro einen trau-rigen Rekordstand. Mit fatalen Fol-gen: Brücken und Straßen bröckeln, 
Schwimmbäder und Sportstätt en sind marode und die Schulen gleichen eher analogen Baracken als digitalen Kathedralen der Bildung. Notwendig 
ist eine Modernisierungsoff ensive im 
Bereich der öff entlichen Infrastruktur, um den Substanzverzehr aufzuhalten und den Standort Deutschland zu si-
chern. Das ist auch für die zukünft ige Sicherung unseres Wohlstandes un-verzichtbar.
Dabei fehlt es nicht nur am Geld, auch wenn viele Städte und Gemeinden ihre Haushalte immer noch durch Verzicht 
auf notwendige Investi ti onen konso-lidieren müssen. Mindestens ebenso 
entscheidend ist ein Paradigmenwech-sel mit Blick auf die überbordenden 
Standards und bürokrati schen Anfor-derungen. Deutschland muss schnel-
ler, besser und unbürokrati scher wer-
den. Investi ti onen in die kommunale Infrastruktur werden durch überbor-dende Standards und Regelungen ver-teuert, verlangsamt und mitunter so-gar ganz verhindert. Gesetzgeberische 
Vorgaben, Vergabebesti mmungen oder das Beihilferecht werden zum 
Flaschenhals der öff entlichen Investi -
ti onsfähigkeiten. Hier muss Deutsch-
land ansetzen, um mehr Investi ti onen zu ermöglichen und den Werteverzehr im Bereich der Infrastruktur aufzuhal-ten und umzukehren. 

Mit Blick in die Zukunft  bereitet die sich immer deutlicher abzeichnen-
de Spaltung der Gesellschaft  Sorgen. Trotz der bereits skizzierten guten 
konjunkturellen und fi nanziellen Lage fühlen sich die Menschen in einigen Regionen in Deutschland teilweise 
abgehängt. Unzureichende ÖPNV-An-gebote, Lücken in der medizinischen 
Versorgung, große Entf ernungen zum Arbeitsort und ein geringes Angebot an Bildungs- und Freizeiteinrichtun-gen verstärken diese Wahrnehmun-

gen. Die teilweise einseiti ge Fokussie-
rung der Politi k auf die Metropolen und Ballungsräume verstellt den Blick auf die Interessen eines großen Teils der Bevölkerung. Nur ein vergleichs-weise wenige Menschen möchten in einer Großstadt leben, der überwie-gende Teil bevorzugt das Leben in ei-ner Kleinstadt oder auf dem Dorf. 
Um diesen Interessen gerecht zu wer-
den, ist es unabdingbar, gleichwerti ge Lebensverhältnisse in Deutschland herzustellen. Vor diesem Hinter-grund hat die Bundesregierung Mit-te des Jahres 2018 eine Kommission 
„Gleichwerti ge Lebensverhältnisse“, 

bestehend aus Bundesregierung, Bundesländern und kommunalen Spitzenverbänden, eingesetzt. Die Ausgangslage ist klar: Während viele Ballungsräume in Deutschland pros-
perieren existi eren gleichzeiti g ländli-che Regionen, die mit großen Struk-turproblemen zu kämpfen haben. 
Die Konzepte, um diese Situati on zu verbessern, liegen größtenteils be-reits auf dem Tisch: Flächendecken-de medizinische Versorgung, gute Bildungsangebote, eine Stärkung der 

regionalen Arbeitsmärkte, besserer 
ÖPNV und eine fl ächendeckende, leistungsstarke Breitbandversor-gung – dies sind die Bausteine einer 
zukunft sorienti erten Politi k für ganz Deutschland. 
Gerade für die Herstellung gleich-
werti ger Lebensverhältnisse und die Stärkung der strukturschwachen Re-gionen gewinnt die Digitalisierung immer mehr an Bedeutung. Auch hier besteht in Deutschland gewal-
ti ger Nachholbedarf. Für Städte und Gemeinden stellt sich mit der Um-setzung der Vorgaben des Onlinezu-gangsgesetzes bis zum Jahr 2022 eine 

 

           Digitale Lösungen 
können einen wichti gen 
Beitrag zur Schaff ung 
gleichwerti ger Lebensver-hältnisse leisten.“ 

DStGB-Hauptgeschäft sführer Dr. Gerd Landsberg
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große Herausforderung. Insgesamt 575 Verwaltungsleistungen sollen in den kommenden Jahren digitalisiert und online verfügbar gemacht wer-
den. Gleichzeiti g müssen auch die internen Verwaltungsabläufe moder-nisiert und digitalisiert werden, um mehr Service für Bürger und Unter-
nehmen zu bieten sowie Effi  zienzpo-tenziale zu heben. 
Digitalisierung in Kommunen be-deutet allerdings mehr als E-Go-vernment und digitale Verwaltung. Digitale Lösungen können dazu bei-
tragen, hochwerti ge Bildungsange-bote ortsunabhängig verfügbar zu machen und die teilweise bestehen-den Engpässe in der medizinischen Versorgung zu verringern. Die Digi-talisierung des Verkehrssektors kann 
die Parkplatzsuche vereinfachen, die Verkehrsströme besser lenken und Verfügbarkeit und Service von 
ÖPNV-Angeboten steigern. Zudem 
können dezentrale Wirtschaft s- und Wertschöpfungsstrukturen und Te-learbeitsplätze den Zuzugsdruck auf die Ballungsräume verringern und die 
Att rakti vität der ländlichen Regionen steigern. Auf diese Weise können di-gitale Lösungen auch einen Beitrag 
zur Gleichwerti gkeit der Lebensver-hältnisse leisten. 
Um die Digitalisierung voranzubrin-
gen braucht es einen Prozess des Um-
denkens in der Politi k. Es reicht nicht, analoge Verfahren digital abzubilden. 
Prozesse, Strukturen und Wertschöp-
fungskett en müssen in der digitalen Welt neu gedacht und neu konzipiert 

werden. Dazu brauchen vor allem die Kommunen Unterstützung bei der Entwicklung von Strategien und der Gewinnung von Kompetenzen. Dies wird eine der entscheidenden Aufga-
ben für die Politi k in den kommenden Jahren sein. 
Mit Blick auf die politi sche Kultur in Deutschland wird es in den kommen-den Jahren notwendig sein, zu Realis-

mus und Sachpoliti k zurückzukehren. 
Dies betrifft   weniger die Kommunen 
als die Bundespoliti k und die Diskus-sionen in den Medien und den sozi-alen Netzwerken. Wir erleben in der 
jüngsten Zeit trotz insgesamt positi -ver Rahmenbedingungen eine Abkehr 
von der Sachpoliti k und eine Hinwen-dung zu einer regelrechten „Empör-

politi k“. Dies schlägt sich auch auf die Wahrnehmung und das Handeln vie-ler Menschen nieder. Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen in den sozialen Netzwerken – auch ge-
gen Kommunalpoliti ker – nehmen zu und können in Einzelfällen in körperli-
chen Übergriff en eskalieren. Notwen-dig ist eine Rückkehr zu mehr Sach-lichkeit und zu mehr Realismus. 

Deutschland zählt nach wie vor zu den wohlhabendsten und sichersten Ländern weltweit. Dies muss den Menschen stärker als bisher vermit-
telt werden, um das subjekti ve Si-
cherheitsempfi nden zu verbessern. 
Zu mehr Realismus in der Politi k ge-hört aber auch, nicht immer neue staatliche Leistungen zu versprechen und eine „Vollkasko-Mentalität“ in 
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der Bevölkerung zu generieren. Jeder Euro, der vom Staat ausgegeben wird, muss erst einmal über Steuereinnah-
men erwirtschaftet werden. Können 
durch die Politik gemachte Verspre-chen nicht gehalten werden, wird dies 
Frust und Politikverdrossenheit auslö-sen – mit den bereits beschriebenen 
Folgen für das gesellschaftliche Klima 
und die politische Kultur. 

Im Jahr 2019 wird sich der Blick auch auf den 26. Mai richten. An diesem 
Tag wird das Europäische Parlament 
neu gewählt. Gleichzeitig finden in 
mehr als der Hälfte der Bundeslän-
der Kommunalwahlen statt. Der 26. Mai wird vielfach als Schicksalstag für Europa bezeichnet. Aus kommunaler Sicht wird es an diesem Tag darum gehen, den europäischen Gedan-
ken zu erhalten und den Populisten eine klare Absage zu erteilen. Gera-de die Kommunen haben den euro-päischen Gedanken stets gelebt und 
aktiv mit Leben gefüllt. Mit Blick auf die bevorstehende Wahl ist es auch Aufgabe der Städte und Gemeinden, herauszustellen, welch überragende 
Rolle die Europäische Gemeinschaft für die Sicherung des Friedens leistet und geleistet hat. Europa wird nur als 
gemeinsamer Wirtschafts- und Wer-teraum eine Chance haben, zwischen den Machtblöcken USA und China zu bestehen. Daher werden sich die Kommunen in Deutschland mit aller 
Kraft für den europäischen Gedanken einsetzen. 
Gleichzeitig ist es aber auch notwen-dig, dass die EU mehr Reformwillen 

als in den vergangenen Jahren zeigt. Nach dem Grundsatz „Global denken, lokal handeln“ erwarten die Städte und Gemeinden eine konsequentere Umsetzung des Subsidiaritätsprin-zips. Was vor Ort entschieden wer-den kann, sollte auch dort entschie-den werden. Zudem ist es notwendig, 
dass die EU das immense Potenzial der Kommunen für den europäischen 
Integrationsprozess noch stärker als bisher nutzt. Gerade Städtepartner-
schaften machen den europäischen Gedanken erlebbar und steigern die Akzeptanz für den Staatenverbund. 
Europa durchlebt derzeit eine kriti-
sche Phase und wird von vielen po-
pulistischen Stimmen zu Unrecht in 
Frage gestellt. Umso wichtiger ist es, 
jetzt die pro-europäischen Kräfte zu bündeln und entschieden für das ge-

meinsame Projekt einzutreten. Die Kommunen in Deutschland werden ihren Beitrag dazu leisten. 

KRAFTZENTREN DER WELT IM VERGLEICH  USA – EU – CHINA

Grafik: DStGB 2018
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	 FLÜCHTLINGS-	&	INTEGRATIONSPOLITIK	Seit den Jahren 2015/2016 sind 

rund 1,4 Millionen Gefl üchte-te nach Deutschland gekom-men.  Der größere Teil der Menschen 
wird längerfristi g oder dauerhaft  in 
Deutschland bleiben. Die Integrati on 
in die örtliche Gemeinschaft  und in Arbeit ist eine Marathonaufgabe. Sie wird auch in den kommenden Jahren 
alle vorhandenen Kräft e in den Kom-munen fordern.
Die Zahl der nach Deutschland ge-
fl üchteten Menschen ist im Jahr 2018 
aufgrund der von der Bundespoliti k 
initi ierten Maßnahmen auf nati ona-
ler und internati onaler Ebene, insbe-sondere nach der Grenzschließung auf der sogenannten Balkan-Route und dem Türkei-Abkommen, deutlich zurückgegangen. Aktuell kommen 

13.000 bis 15.000 Asylsuchende pro Monat nach Deutschland. Insgesamt haben in den ersten zehn Monaten des Jahres 2018 174.040 Menschen einen Asylantrag gestellt. Im Jahr 2017 waren es im Vergleich rund 207.157. Die vom DStGB errechne-
te Prognose von insgesamt 190.000 
Zugängen im Jahr 2018 dürft e sich 
damit bestäti gen. Zwar liegt die Zahl der Erstanträge deutlich unter der im 
Koaliti onsvertrag 2018 vereinbarten Begrenzung der Zuwanderungszahlen (180.000–220.000), hinzu kommen allerdings die Familienangehörigen im Rahmen des Familiennachzugs 
für subsidiär Schutzberechti gte, de-ren Zahl nach Anlaufen der Neurege-lung vom 1. August 2018 zunehmend 
steigt: Das im Koaliti onsvertrag fest-
gelegte Konti ngent von 1.000 Perso-

nen im Monat wird voraussichtlich erreicht. darüberhinaus sind die so-
genannten Relocati ons- und Resett le-ment Flüchtlinge hinzuzuzählen. 
Es ist zu begrüßen, dass mit Blick auf 
die Integrati onsfähigkeit des Staates 
wichti ge kommunale Forderungen im Sinne einer stärkeren Steuerung und 
Begrenzung der Migrati onsbewegun-gen nach Deutschland und Europa im 
Koaliti onsvertrag 2018 aufgegriff en 
und teilweise bereits konkreti siert 
und umgesetzt wurden. Dies betrifft   insbesondere die Neuregelung des Familiennachzugs für eingeschränkt 
Schutzberechti gte sowie den „Mas-
terplan Migrati on“. Positi v zu be-werten sind auch erste Haushaltsbe-
schlüsse und Gesetze zur fi nanziellen Unterstützung des Bundes für die 
Kommunen bei Integrati onsaufgaben über das Jahr 2018 hinaus.
Die Zahl der anhängigen Verfahren 
beim Bundesamt für Migrati on und Flüchtlinge ist zwar deutlich zurück-gegangen, liegt jedoch derzeit immer noch bei knapp 60.000. Die Verfah-rensdauer konnte bei neuen Anträ-
gen auf durchschnitt lich 2,3 Monaten reduziert werden. Die Gesamtverfah-
rensdauer inklusive der Altf älle beträgt hingegen weiterhin 10,7 Monate. Hin-zukommen rund 300.237 bei den Ver-waltungsgerichtsbarkeiten anhängige Klagen aus dem Jahr 2017 und 70.675 im 1. Halbjahr 2018. Die Gerichte ha-ben ihre vorhandenen Kapazitäten be-
reits deutlich überschritt en und sind 

ENTWICKLUNG DER JÄHRLICHENASYLANTRAGSZAHLEN* SEIT 1995

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Grafik: DStGB 2018
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überlastet. Die Klagequote ist im 1. 
Halbjahr 2018 auf 56,5 Prozent weiter 
gesti egen. Dies bedeutet, dass gegen mehr als jeden zweiten Bescheid ge-richtlich vorgegangen wird. Die Er-folgsquote der Klagen liegt allerdings 
nur bei rund 17,4 Prozent im Zeitraum Januar bis Juni 2018. 
Derzeit leben rund 234.986 ausreise-
pfl ichti ge Personen in Deutschland, von denen jedoch lediglich 177.874 eine Duldung besitzen. 57.112 müss-ten Deutschland demnach unmit-telbar verlassen. Abschiebungen und freiwillige Rückführungen der 
vollziehbar Ausreisepfl ichti gen ge-hen jedoch nur schleppend voran. 
Oft mals fehlen die Papiere und die 
Herkunft sländer sind nicht bereit, die Menschen zurückzunehmen. Von Ja-

nuar bis Oktober 2018 gab es 20.122 Abschiebungen und 14.183 freiwillige Ausreisen. Diese Zahlen sind gegen-über den Vorjahren deutlich zurück-gegangen.
Unterbringung, Versorgung und Inte-
grati onsmaßnahmen für Menschen mit unklarer oder fehlender Bleibe-
perspekti ve verursachen erhebliche 
fi nanzielle und personelle Mehrbe-lastungen in Kommunen. Dies re-duziert notwendigen Kapazitäten, um sich auf die Menschen mit guter 
Bleibeperspekti ve zu konzentrieren. Die Kommunen tragen für die ausrei-
sepfl ichti gen, aber geduldeten Asyl-bewerber, die nicht zurückgeführt werden können, die Kosten für die Unterbringung und Versorgung, die ihnen nach Überschreiten einer Auf-

enthaltsdauer von wenigen Monaten weder vom Bund noch von den Län-
dern erstatt et werden. Das ist nicht hinnehmbar und muss bei der Beteili-
gung des Bundes an den Integrati ons-
kosten für die Kommunen zukünft ig 
zwingend berücksichti gt werden. 

Aus Sicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sind folgende Stra-
tegien in der Migrati onspoliti k not-
wendig, um die Integrati onsaufgaben 
zu bewälti gen und den Zuzug begren-zen:
ZENTRALE	AUFNAHME-
EINRICHTUNGEN	FLÄCHEN-DECKEND AUSBAUEN
Die Bundesregierung hat im Koaliti -onsvertrag die Beschleunigung der Verfahren und Zusammenführung der Verfahrenszuständigkeiten in zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen, sogenannten ANkER-Einrichtungen, vorgesehen. Das Konzept der An-kER-Einrichtungen wird derzeit an sieben Standorten in Bayern, Sachsen 
und im Saarland piloti ert. Die Einfüh-rung dieser Einrichtungen entspricht einer wesentlichen Forderung des DStGB. Diese müssen jedoch in allen Ländern etabliert werden. Abgelehn-te Asylbewerber und Asylbewerber 
mit unklarer Identi tät und mit unkla-
rer Bleibeperspekti ve dürfen nicht auf die Kommunen verteilt werden, sondern müssen bis zum Abschluss der Verfahren in diesen zentralen Ein-

RÜCKFÜHRUNGEN &FREIWILLIGE RÜCKKEHR
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richtungen verbleiben. Dies muss auch für unbegleitete Minderjährige unter anderem zur Altersfeststellung gelten, bevor deren Inobhutnahme durch die Jugendämter erfolgt. Voraussetzung ist, dass dort tatsächlich die Kompe-tenzen der verschiedenen Behörden und Einrichtungen einschließlich der Gerichtsverfahren gebündelt und Asylverfahren schnell, umfassend und rechtssicher bearbeitet werden können. Dazu gehören auch ein Dol-metscherservice und ärztliche Betreu-ungseinrichtungen. Für Kinder muss es entsprechende Betreuungs- und Förderangebote geben. Für Erwach-
sene sind einfache Integrati ons- und 
Beschäft igungsangebote zu unter-breiten. Zudem muss zwingend aus-
reichend Personal aller beteiligten Behörden vor Ort sein und eine enge 
Absti mmung mit den Standortgemein-den erfolgen.
RÜCKFÜHRUNGEN KONSEQUENT DURCHSETZEN
In den AnkER-Zentren muss auch das Rückführungsmanagement zen-tral gebündelt werden. Notwendige Rückführungen sollten direkt aus den Zentren erfolgen. Bereits etablierte Maßnahmen der Bundesregierung zur Beschleunigung der freiwilligen und zwangsweisen Rückführungen müs-sen intensiviert werden.  Vollziehbar 
Ausreisepfl ichti ge müssen konsequent zurückgeführt, bestehende Abschie-
behindernisse beseiti gt und weitere Rücknahmeabkommen mit den Her-

kunft sländern abgeschlossen werden.Auch die Rückführungen der soge-nannten „Dublin-Fälle” müssen drin-gend beschleunigt und die Dublin-Ver-ordnung entsprechend überarbeitet werden.
RECHTSSCHUTZ KONZENTRIEREN
Der DStGB fordert seit langem, dass 
der Stau von asylrechtlichen Streiti g-keiten bei den Verwaltungsgerichten abgebaut und die Asylverfahren be-schleunigt werden müssen. Eine Be-schleunigung der Verfahren ist insbe-sondere im Hinblick auf die Akzeptanz 
der Bevölkerung für den Integrati ons-prozess vor Ort zwingend notwendig. 
Im Koaliti onsvertrag fi ndet sich ledig-
lich ein Prüfauft rag mit dem Ziel, die 

Verfahren weiter zu vereinfachen, zu vereinheitlichen und zu beschleuni-gen. Diesen gilt es zügig umzusetzen und konkrete Reformvorschläge zu 
unterbreiten. Zudem muss die Justi z 
fi nanziell und personell besser aus-
gestatt et werden. In Flüchtlingsange-legenheiten könnte der gerichtliche Rechtsschutz etwa auf eine Instanz beschränkt oder bei einem einzigen Gerichtszweig konzentriert werden. 
FAMILIENNACHZUG STEUERN
Aus Sicht des DStGB ist es zu begrü-ßen, dass zum Familiennachzug ein Kompromiss erzielt werden konnte. Die neuen Regelungen zur Begren-zung der Familiennachzügler auf 1000 im Monat sowie die Vorausset-zungen, unter denen diese aus hu-
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manitären Gründen zur Kernfamilie nach Deutschland nachziehen kön-
nen, sind richtige Schritte. Die neu-
en gesetzlichen Vorschriften lassen allerdings klare und praxistaugliche Kriterien sowie ein geordnetes und transparentes Verfahren im Hinblick auf die Verteilung auf Länder und Kommunen vermissen. Dies lässt eine weitere Zunahme an Klagen be-fürchten. Hier müssen  Klarstellungen 
getroffen werden, wenn der Gesetz-geber das mit der Neuregelung ver-folgte Ziel wirklich ernst nimmt. Nur 
durch Planungssicherheit kann die Unterbringung der Familiennachzüg-ler in Wohnungen, Kitas und Schulen in den Kommunen realisiert werden 
und die Integration der Geflüchteten sowie ihrer Angehörigen gelingen. 
Der Nachzug bei Ehegatten sowie bei minderjährigen Kindern sollte zwin-gend vom Vorhandensein geeigneten Wohnraums und der eigenständigen Sicherung des Lebensunterhalts ab-hängig gemacht werden, so wie es in Dänemark oder Schweden längst be-
stehende Praxis ist.

FINANZIE ̋RUNG
Unterbringung, Versorgung und Inte-
gration sind nicht ohne zusätzliche fi-
nanzielle Mittel zu bewältigen. Die im 
Koalitionsvertrag 2018 für die Jahre bis 2021 vorgesehenen acht Milliar-den Euro als Entlastung für Kommu-
nen und Länder sind ein wichtiger 
Schritt. Der Haushaltsplan 2019 sowie  die Finanzplanung bis zum Jahr 2022 

wurde nunmehr verabschiedet. Das Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung 
des Bundes an den Integrationskos-ten der Länder und Kommunen für das Jahr 2019 sieht folgendes vor:
 Die Integrationspauschale wird fortgeführt und von derzeit 2 Milliarden Euro um weitere 435 Millionen Euro aufgestockt. 
 Der Bund trägt auch im Jahr 2019 

die flüchtlingsinduzierten Kosten 
der Unterkunft und Heizung (KdU) in Höhe von voraussichtlich 1,8 Milliarden Euro. Bund und Länder sind sich der Notwendigkeit einer Entlastung der Kommunen bei den KdU auch über das Jahr 2019 hinaus bewusst, die Gespräche über eine Anschlussregelung lau-fen allerdings noch.

 Nach der personenscharfen Spitzabrechnung für den Zeit-raum September 2016 bis August 2018 erhalten die Länder über die Umsatzsteuer zusätzlich zu den vom Bund bereits gezahlten 
Pauschalen pro Asylbewerber und abgelehnten Asylbewerber Nachzahlungen in Höhe von 1,455 Milliarden Euro. 

 Für das Jahr 2019 erhalten die Länder über die Umsatzsteu-er rund 482 Millionen Euro als Abschlagszahlung für die Beteili-gung des Bundes an den Kosten der Länder für Asylbewerber und 

Flüchtlinge. Die exakte Abrech-nung für jeden Flüchtling wird auch im Jahr 2019 fortgesetzt und soll im Jahr 2020 erfolgen.
Es ist zweifelsfrei anzuerkennen, dass die Bundesregierung die im Jahr 2016 vereinbarten Bundeshilfen für Un-
terbringung und Integration der Ge-
flüchteten 2019 fortsetzt und bereits angekündigt wird, weitere Milliarden Euro für die Jahre bis 2022 vorzuse-hen. Es muss allerdings sichergestellt 
werden, dass die Mittel auch dort ankommen, wo sie gebraucht wer-den und die Länder das Geld an die Kommunen weitergeben. Verbind-lich geregelt wird mit den aktuellen Gesetzesvorhaben lediglich die Fi-
nanzierung der Integrationskosten in Ländern und Kommunen bis Ende des Jahres 2019. Damit fehlt den Kom-
munen eine ausreichende Planungs-sicherheit für ihre Anstrengungen im 
Bereich der Integration der anerkann-
ten Geflüchteten und derjenigen mit 
Bleibeperspektive. Aktuell kann das 
nötige Personal vor Ort in den Kom-munen, wie zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzie-her oder Sozialpädagogen nur be-fristet eingestellt werden. Zwingend müssen Bund und Länder auch die Kosten für geduldete und für rechts-
kräftig abgelehnte Asylbewerber, 
die aus bestimmten Gründen weder ausreisen können noch abgeschoben werden können, übernehmen.
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INTEGRATION IN 
ARBEIT	&	AUSBILDUNG	–	KEINE ZEIT ZU VERLIEREN
Der beste und schnellste Weg zur Inte-
grati on erfolgt über Arbeit. Anerkann-te Flüchtlinge verdienen dadurch ihren eigenen Lebensunterhalt, bekommen die Chance auf eine eigene Wohnung und haben erheblich bessere Mög-
lichkeiten, sich in unsere Gesellschaft  zu integrieren. Arbeit oder Ausbildung ermöglichen den Menschen die Be-gegnung mit der einheimischen Kultur 
und tragen zu einem selbstbesti mm-ten Leben bei. 
Um eine bestmögliche berufl iche In-
tegrati on zu erreichen, sollten die 
Förderkett en zwischen sprach- und berufsbezogenen Kursen weiter ver-bessert werden. Die erfolgreiche Ar-
beitsmarkti ntegrati on von Flüchtlin-gen wird wesentlich davon abhängen, inwieweit es gelingt, Spracherwerb, 
Ausbildung sowie berufsqualifi zieren-de Maßnahmen mit der schnellen Auf-
nahme von sozialversicherungspfl ich-
ti ger Beschäft igung zu verbinden. So sollte es beispielsweise möglich sein, 
dass die Gefl üchteten am Vormitt ag einen Sprachkurs besuchen und am 
Nachmitt ag mit einem Prakti kum oder einer Ausbildung beginnen. Um die Verzahnung mit der berufsbezogenen Sprachförderung zu verbessern, sollen Kombimaßnahmen mit der Bundes-agentur für Arbeit, wie etwa die Kom-
PAS-Maßnahmen, fl ächendeckend 
ausgebaut werden. Eine wichti ge Rolle 

spielen auch die unterschiedlichen Be-
darfe und Fähigkeiten der Gefl üchte-ten. Notwendig ist ein früher Kontakt zu den Unternehmen im Sinne des 
Prinzips von „work fi rst“ mit einer be-
schäft igungsbegleitenden und berufs-
anschlussfähigen Qualifi zierung.Zur Forcierung einer ganzheitlichen 
Integrati on und breiten gesellschaft -lichen Teilhabe sollte neben sprach- 
und berufsorienti erenden Kursen auch die Teilnahme an kulturellen, 
politi schen und gesundheitlichen Bil-dungsangeboten ermöglicht werden. 
Auf der Grundlage einer nachhalti gen 
Partnerschaft  zwischen dem Bund, Ländern, Kommunen und den Volks-hochschulen können diese im gesamt-
gesellschaft lichen Interesse liegenden Angebote ausgebaut werden. Not-
wendig ist ein integrati onspoliti sches Gesamtkonzept. Kern dieses Gesamt-
konzeptes muss ein abgesti mmtes Sys-
tem integrati onspoliti scher Maßnah-
men sein, die aufeinander aufb auen 
und miteinander verknüpft  sind.

Die aktuelle einseiti ge Ausrichtung auf 
das Prinzip möglichst schneller Ver-
mitt lung ins Integrati onskurssystem muss zugunsten von Kursqualität, Ler-
nerfolgen und einer sinnvollen Absti m-
mung mit weiteren Integrati onsange-
boten neu justi ert werden. Der Bund 
muss insbesondere Alphabeti sie-
rungskurse fl ächendeckend ausbauen, Frauen stärker in die Kurse integrieren 
und ausreichend qualifi zierte Lehrkräf-
te und pädagogisches Personal fi nan-zieren.

Die individuellen Kompetenzen der 
Gefl üchteten müssen frühzeiti ger erkannt und gefördert werden. Dies ist die Grundlage für alle folgenden 
Schritt e der Integrati on in Ausbildung 
und Arbeit und verhindert Parallel-
strukturen. Die erfolgreiche Ermitt -
lung der Kompetenzen der Gefl üchte-
ten und die passgenaue Vermitt lung 
in die Integrati onsangebote vor Ort ist ohne die Mitwirkung und Koordinie-rung der Kommunen kaum möglich. Derzeit ist sie jedoch vor allem dem 
Bundesamt für Migrati on und Flücht-linge vorbehalten. Nur wenn Auslän-derbehörden, Jobcenter, Sozial- und Jugendämter, Kursanbieter und Un-ternehmen vor Ort zusammenarbei-ten, kann eine erfolgreiche individu-
elle Vermitt lung der Kursberechti gten 
und Verpfl ichteten in Integrati onskur-se gelingen. Kommunen, die bereits lang erprobte und leistungsfähige Koordinierungsstrukturen erarbeitet haben und sich in der Lage sehen, die Koordinierung und Zusteuerung erfolgreich zu leisten, sollten diese Aufgabe auch übernehmen können. Deshalb sollten das Zuweisungsrecht 
und die Vermitt lung in Integrati ons-kurse, wo gewünscht und sinnvoll auch den Kommunen eingeräumt werden. Um der Komplexität der In-
tegrati onsarbeit gerecht werden zu können, bedarf es einer ausreichen-
den Finanzierung. Die derzeiti ge För-derung deckt den Mehraufwand für 
die gesti egenen pädagogischen und verwaltungstechnischen Anforderun-gen nicht ab. 
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Die zuständigen Bundesres-sorts haben den Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsge-setzes vorgelegt. Dies wird in Teilen 
von Politik und Öffentlichkeit mit der Erwartung verbunden, durch dieses 
Instrument dem Fachkräftemangel 
zu begegnen und die Migrationsbe-
wegungen zu beeinflussen. Dabei 
wird häufig übersehen, dass es in Deutschland bereits gesetzliche Re-gelungen für die Zuwanderung von Nicht-EU-Ausländern gibt, die im 
Bereich der Arbeitsmigration in den letzten Jahren deutlich liberalisiert wurden. Nach Ansicht der OECD ge-hört Deutschland in diesem Bereich 
mittlerweile sogar zu den liberals-ten Ländern im OECD-Raum der 36 
wirtschaftsstarken Mitgliedsländer. 
Natürlich ist es richtig, dass man mit dem Einwanderungsgesetz die beste-
henden Regelungen entbürokratisie-ren, die Verfahren vereinfachen, auf die Liste der Mangelberufe verzichten 
und dem Ganzen politische Attraktivi-
tät verleihen will. Den Fachkräfteman-gel in Deutschland wird das neue Ge-setz jedoch nicht beheben, sondern allenfalls abmildern können. Selbst eine Verdopplung der Anzahl von Er-
werbstätigen aus Drittstaaten könn-
te unseren Fachkräftebedarf nicht annähernd decken. Die sogenannte "Engpassanalyse" der Bundesagentur für Arbeit geht im Übrigen von kei-
nem generellen Fachkräftemangel in Deutschland aus.

Im Jahr 2017 erhielten 107.642 Dritt-
staatsangehörige einen Aufenthaltsti-
tel wegen bestehender Erwerbstätig-keit oder auf Basis der sogenannten „Blauen Karte EU“ in Deutschland. Im Jahr 2016 waren es im Vergleich 
84.113, im Jahr 2015 69.454 Perso-
nen. Mit 29.709 Personen erhielten 
dagegen im Jahr 2017 rund 50 Pro-
zent mehr Personen gegenüber dem Vorjahr eine Aufenthaltserlaubnis 
zur Ausübung einer Beschäftigung, 
die keine qualifizierte Berufsausbil-dung voraussetzt. Derzeit erfolgt die 
Erwerbsmigration nach Deutschland hauptsächlich über die EU-Freizügig-keit: Große Branchen wie das Bauge-
werbe oder die Transportwirtschaft sind auf die jährlich rund 300.000  Ar-beitszuwanderer aus der EU vor allem 
aus Rumänien, Bulgarien und Polen, angewiesen.
Für Deutschland ist aus Sicht des 
DStGB  ein abgestuftes Vorgehen 
notwendig. Die Qualifizierung von 
Fachkräften in Deutschland, der Spra-cherwerb von Flüchtlingen mit Blei-berecht sowie die Gewinnung von Ar-
beitskräften innerhalb der EU sollten 
in einem ersten Schritt erfolgen:

 Das Potential zur Gewinnung von 
Fachkräften in Deutschland muss massiv ausgebaut werden: Die Ausbildungsquoten und Bildungs-abschlüsse müssen weiter erhöht, 
die Vermittlung von Erwerbslo-sen und Ausbildungssuchenden verbessert, die stärkere Berufs-

tätigkeit von Frauen und Älteren ausgebaut sowie die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. In Mangelberufen, etwa bei Erzie-herinnen und Erziehern sowie bei 
Pflegeberufen müssen die Ausbil-dung oder die Arbeitsbedingungen 
attraktiver werden. 

 Seit dem Jahr 2013 sind rund 8,2 
Millionen Menschen brutto nach Deutschland zugewandert, davon 
rund 1,5 Milionen Geflüchtete. Der 
überwiegende Teil der Geflüch-teten hält sich weiter in Deutsch-land auf und wird das Land in absehbarer Zeit nicht verlassen. Die mit gut 31 % vergleichswei-
se geringe Beschäftigungsquote 
dieses Personenkreises zeigt, dass 
die Integration in den Arbeits-markt einen langen Atem braucht. Geringe bis mangelnde Sprach-kenntnisse sowie fehlende formale Abschlüsse erschweren diesen 
Prozess. Dennoch ist die Zahl 
der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten auf 289.000 (Sept. 
2018) gestiegen. Auch die Zahl der Auszubildenden steigt. Auf der anderen Seite beziehen 609.000 
der erwerbsfähigen Geflüchte-ten die Grundsicherung Hartz IV. Vor diesem Hintergrund müssen 
Flüchtlinge frühzeitig besser quali-
fiziert werden: Spracherwerb und 
Berufsqualifikation müssen von 
Anfang an kombiniert, berufliche 
Qualifikationen aus den Herkunfts-
ländern stärker berücksichtigt und 

 EINWANDERUNGSGESETZ – 
	 BESSERER	RAHMEN	FÜR	FACHKRÄFTEZUWANDERUNG?3
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die Menschen zu gleichwerti gen 
Qualifi kati onen weiter qualifi ziert werden. 

 Es sollte ein positi ves Zeichen 
für den europäischen Integrati -onsprozess gesetzt werden: Die 
Schaff ung von Beratungs- und Kompetenzzentren dort, wo in der EU eine hohe Jugendarbeitslosig-
keit herrscht, könnte die Vermitt -
lung freier Arbeitskräft e in off ene Stellen deutlich erhöhen.

Ein Fachkräft eeinwanderungsgesetz sollte vorrangig transparentere Mög-lichkeiten für die Zuwanderung qua-
lifi zierter Fachkräft e schaff en. Zur Verfahrensvereinfachung und -be-schleunigung sollten unter anderem zentrale Anlaufstellen zur Anerkennung 
berufl icher Abschlüsse, zentralisierte Ablaufs- und Entscheidungsstruktu-
ren der Fachkräft eeinwanderung auf Landesebene sowie ein „Integriertes 
Erwerbsmigrati onsmanagement“ bei-tragen. Die im Gesetzentwurf vorge-sehenen Regelungen müssen über-arbeitet werden. Es darf zu keinen Doppelstrukturen kommen. Auch wird 
nicht das Problem der langen Vorlauf-zeiten bei den deutschen Auslandsver-tretungen für die Visumantragstellung angegangen.
Kriti sch sieht der DStGB, zukünft ig 
Dritt staatenangehörigen die Möglich-keit eines befristeten Aufenthalts zur Ausbildungssuche einzuräumen. Dies gilt auch für die vorgesehene Arbeits-

platzsuche. Dies widerspricht Grund-prinzipien des Aufenthaltsrechts, wo-nach die Voraussetzungen für einen 
dauerhaft en Aufenthalt im  Bundesge-biet vor der Einreise vorliegen müssen. Es besteht die Gefahr, dass die Betrof-fenen auch nach ergebnisloser Suche nicht freiwillig ausreisen. Ein Abwei-chen von diesem Grundsatz darf es nur in sehr begrenzten Fällen geben. Eine Einwanderung in die  Sozialsys-teme muss vermieden werden. Der Aufenthalt zur Vervollständigung der 
Anerkennung von Berufsqualifi kati o-nen ist sinnvoll. Allerdings müssen die Arbeitgeber dieses auch ermöglichen 
und ihrer Verpfl ichtung nachkommen.

Ein genereller „Spurwechsel“ aus dem 
Asylverfahren in die Arbeitsmigrati on 

ist abzulehnen. Eine solche Regelung 
könnte einen „Pull-Faktor“ für Flücht-linge und Schlepper bedeuten. Es 
sollte die Möglichkeit geschaff en wer-den, abgelehnten Asylbewerbern, die aus von diesen nicht zu vertretenden Gründen nicht abgeschoben werden können, gut integriert sind und arbei-
ten, einen dauerhaft en Aufenthalt zu gewähren. Dies darf allerdings nicht zum Regelfall werden; daher ist eine 
verbindliche Sti chtagsregelung fest-zuschreiben. Die Regelungen zur Aus-
bildungs- und Beschäft igungsduldung 
müssen überarbeitet werden. Per-
sonen mit ungeklärter Identi tät darf 
keine Beschäft igungsduldung erteilt werden. 

ZUWANDERUNG VON FACHKRÄFTEN
Zahl der in Deutschland sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Ausländer nach Nationalität

Quellen: HANDELSBLATT // 1 Auswahl;  2 Stand: Mai 2018; Bundesagentur für Arbeit, Bamf; Grafik DStGB 2018
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Die sich zwar langsam eintrü-bende aber immer noch gute konjunkturelle Lage, einher-
gehend mit Rekordbeschäft igung und sprudelnden Steuereinnahmen, trägt entscheidend dazu bei, dass die Kommunen in Deutschland in der Summe auch das Haushaltsjahr 2018 
mit einem positi ven Saldo werden abschließen können. Dieser rechne-rische Überschuss kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
fi nanzielle Situati on in etlichen Städ-ten und Gemeinden weiterhin höchst angespannt ist und die Disparitäten 
zwischen fi nanzschwachen und fi nanz-starken Kommunen weiter zunehmen.Der Finanzierungsüberschuss von 9,73 Milliarden Euro im Jahr 2017 verteilt sich also keineswegs gleichmäßig auf die Kommunen und ist zum Teil, wie auch in den vorangegangenen Jahren, 
auf nicht getäti gte Investi ti onen zu-rückzuführen. Sowohl bei den Inves-
ti ti onen als auch bei den Unterhalts-aufwendungen zeigen sich zudem immense Unterschiede zwischen den 
Ländern.  Ein Investi ti onsrückstand von zuletzt 158,8 Milliarden Euro ver-wundert daher nicht. In diesem Zu-sammenhang fällt besonders deutlich die Auseinanderentwicklung der kom-munalen Ausgaben für soziale Leistun-
gen auf der einen Seite wie Investi ti -onen auf der anderen Seite auf. Nach 
der Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände aus dem August 2018 werden die Kom-munen im Jahr 2019 insgesamt 63,6 Milliarden Euro für Sozialleistungen 

und 28,2 Milliarden Euro für Sachin-
vesti ti onen aufwenden. Im Vergleich dazu lagen zur Jahrtausendwende die Sozialausgaben mit 26,6 Milliarden 
Euro und die Investi ti onen mit 24,6 Milliarden Euro noch nahezu gleichauf. Seitdem haben sich die kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen mehr als verdoppelt, während die Ausga-
bensteigerungen bei den Investi ti onen 
infl ati onsbereinigt letztlich sogar nega-
ti v sein werden.

Hinsichtlich der Entwicklung der Ver-schuldung der kommunalen Kern- und Extrahaushalte ist auf den ersten Blick 
positi v festzuhalten, dass der Schul-
denstand zuletzt rückläufi g war und 
nach der ersten Jahreshälft e 2018 136,5 Milliarden Euro betrug. Hiervon 
entf allen allerdings über 43 Milliarden 

Euro auf Kassenkredite. Dass sich da-bei über 37 Milliarden Euro allein auf 
das Saarland, Rheinland-Pfalz, Nord-
rhein-Westf alen und Hessen konzen-
trieren, verschärft  das Problem und ist der Grund, weshalb die in der 19. Legislaturperiode eingerichtete Kom-
mission „Gleichwerti ge Lebensverhält-nisse“ sich in einer von sechs Fachar-
beitsgruppen mit der Problemati k der 
kommunalen Altschulden beschäft igt. Auch hier ist der Vergleich zum Jahr 2000 angezeigt: Damals lag die Kas-senkreditverschuldung gerade einmal bei rund sieben Milliarden Euro. Da 
die in der Regel kurzfristi gen Laufzei-ten der Liquiditätskredite ein enormes Zinsänderungsrisiko bergen und be-
reits ein geringer Zinsansti eg die Haus-haltskonsolidierungskonzepte vieler 
fi nanzschwacher Kommunen hinfällig 

 KOMMUNALE FINANZLAGE VERBESSERT, ABER WEITER  ANGESPANNT  – GRUNDSTEUERAUFKOMMEN SICHERN 4
INVESTITIONSRÜCKSTAND  HOCHRECHNUNGEN FÜR STÄDTE, GEMEINDEN & LANDKREISE

Quelle: KfW-Kommunalpanel 2018; Grafik DStGB 2018
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machen würde, sind die Länder ge-meinsam mit dem Bund aufgefordert, die historische Niedrigzinsphase zu nutzen, um endlich eine Lösung bei den kommunalen Altschulden herbei-zuführen. Ziel muss es sein, den hoch-verschuldeten Kommunen wieder eine 
kassenkreditf reie Zukunft sperspekti ve aufzeigen zu können.
Ein erhebliches Risiko für die Kommu-
nalfi nanzen ist die immer noch nicht reformierte Grundsteuer. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungs-gerichts aus dem April letzten Jahres, wonach die Grundsteuerbewertung für verfassungswidrig erklärt wurde, muss der Gesetzgeber bis Ende dieses 
Jahres eine Reform legislati v verab-schieden. Ansonsten kann die Grund-steuer von den Gemeinden nicht mehr in der jetzigen Form erhoben werden. Das konjunkturunabhängige und sta-
bile Aufk ommen von zuletzt rund 14 Milliarden Euro aus der Grundsteuer ist eine fundamentale Säule der Kom-
munalfi nanzierung. Dies gilt im Beson-
deren für fi nanzschwache Städte und Gemeinden, wo die Grundsteuer teil-
weise gut ein Dritt el der Einnahmen ausmacht. Diese 14 Milliarden Euro sind im Übrigen auch mehr als den Kommunen insgesamt für freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheiten zur Verfügung stehen. Das heißt, ohne 
das Aufk ommen aus der Grundsteu-er wären die meisten Städte und Ge-meinden nicht mehr handlungsfähig und die in Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz gesicherte kommunale Selbstverwal-

tung wäre de facto außer Kraft  ge-setzt! Dieser Konsequenz müssen sich Bund und Länder endlich bewusstwer-den und daher schnellstmöglich eine Grundsteuerreform verabschieden. Nur in diesem Fall würde die zweite Frist des BVerfG zur Umsetzung der Reform bis Ende des Jahres 2024 grei-fen. In diesem Zeitraum müssten dann 
die administrati ven Voraussetzungen zur Erhebung der Steuer nach den neuen gesetzlichen Regelungen ge-
schaff en werden. 

Modellunabhängig steht außer Frage, dass die Neubewertung von rund 35 
Millionen wirtschaft lichen Einheiten eine Mammutaufgabe für die Landes-
fi nanzverwaltungen sein wird. Deren Kapazitäten sind daher für die Erledi-gung dieser Aufgabe entsprechend an-zupassen und zu stärken. Eine enorme Herausforderung wird die Reform der Grundsteuer auch für die kommuna-len Steuerämter, die Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Wirtschaft  darstellen. 
Es ist daher der richti ge Ansatz, auch 
mit Blick auf künft ige automati sier-te Neubewertungen, bei der Grund-

steuerberechnung und -erhebung auf massive technische Unterstützung zu setzen. In diesem Zusammenhang ist zu begrüßen, dass die vorbereitenden Maßnahmen zur Umsetzung eines sol-chen Masseverfahrens bereits model-lunabhängig begonnen haben. 
Nichtdestotrotz ti ckt die Uhr. Um die Grundsteuer nach den neuen Werten ab dem Jahr 2025 erheben zu können, wird ein Abschluss der Neubewertung bis spätestens Ende 2023 notwendig sein. Die Städte und Gemeinden wer-den einen Zeitraum von mindestens 
einem Jahr benöti gen, um ihre Hebe-sätze anzupassen und die Grundsteuer festsetzen zu können. Klargestellt sei, dass das gemeindliche Hebesatzrecht bei der Grundsteuer für die kommuna-le Selbstverwaltung elementar ist und im Reformprozess nicht angetastet werden darf. In diesem Zusammen-hang sei auch nochmals nachdrück-lich deutlich gemacht, dass die Städte und Gemeinden die neu zu regelnde Grundsteuerreform nicht nutzen wer-den, um Steuererhöhungen zu reali-sieren! 

GRUNDSTEUERBELASTUNG 2017*

Quellen: Bertelsmann Stiftung; Statistisches Bundesamt; Grafik: DStGB 2018

Angaben in Euro/Einwohner/Jahr

Gesamtaufkommen 13,6 Mrd. €
Anteil am gemeindlichen 
Steueraufkommen 12,9 %
Durchschnittliche Belastung je 
Einwohner/in & Monat 13,68 €

unter 100

200 und mehr
150 bis unter 200
100 bis unter 150

* Grundsteuer B, inkl. Stadtstaaten
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Kaum eine Veränderung in der Menschheitsgeschichte hat je einen so umfassenden Charak-ter gehabt und sich in so rasanter Ge-schwindigkeit vollzogen wie die digita-
le Transformation. Im Zentrum dieser gemeinhin als „Digitalisierung“ zusam-mengefassten Veränderungsprozesse 
befinden sich die Kommunen. Für sie bedeutet die Digitalisierung eine im-mense Chance: Sie können durch die neuen technischen Möglichkeiten, durch intelligente Vernetzung und 
durch Neujustierung ihrer bestehen-den Verwaltungsprozess den Service für Bürgerinnen und Bürger steigern 
und gleichzeitig durch die Transfor-
mation zu digitalen Städten und Regi-onen die Lebensqualität für die Men-
schen vor Ort signifikant erhöhen. 
Gleichzeitig stehen die Kommunen im digitalen Zeitalter vor der Herausfor-
derung, als identitätsstiftende Orte im besten Sinne Heimat zu sein. Digitali-sierung darf daher kein Selbstzweck sein, sondern muss sich am Nutzen für 
Bürger und Unternehmen orientieren und darf den individuellen Charak-ter einer jeden Stadt oder Gemeinde nicht in Frage stellen, sondern stärken. Dabei muss klar sein, dass Kommunen die Digitalisierung nicht ignorieren 
oder sich dem Prozess rasanter Ver-änderungen verweigern können. Di-
gitalisierung lässt sich nicht aufhalten oder stoppen – das wäre mit Blick auf die sich bietenden Chancen auch nicht wünschenswert. Hinzu kommt: Die di-gitalen Veränderungen sind auch kein 
Projekt, das irgendwann abgeschlos-

sen ist. Digitalisierung ist ein umfas-sender strategischer Umbauprozess in hoher Geschwindigkeit. 
Ziel dieses Prozesses muss es sein, das zu vernetzen, was bislang getrennt war: Verschiedene Sektoren, Systeme und bislang unabhängig voneinander operierende Bereiche verschmelzen miteinander und erlauben völlig neue Lösungen zur Stärkung des Zusam-menlebens vor Ort. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Umbau der Verwaltung und dem Ausbau von E-Government-Angeboten für die Be-völkerung. Hier erfordern nicht zuletzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Erwartungen von Bürgern und Unternehmen rasches Handeln. Klar ist aber auch, dass die Digitalisierung von Verwaltungshandeln nur ein Bau-stein im Gesamtgebilde einer digitalen Stadt oder Region ist.
DIE DIGITALE VERWALTUNG ETABLIEREN
Das Onlinezugangsgesetz aus dem Jahr 2017 macht klare und verbindli-che Vorgaben für Bund, Länder und Kommunen. Bis zum Jahr 2022 sollen alle onlinefähigen Verwaltungsleistun-gen auch digital zur Verfügung stehen. Diese Zielsetzung ist aus kommunaler 
Perspektive klar zu begrüßen. Durch-gehend digitale Verwaltungsangebote bedeuten mehr Service für Bürger und Unternehmen und können dazu bei-
tragen, dringend benötigte Effizienz-potenziale in Verwaltungen zu heben. Auch die Zielsetzung des OZG, die vor-

handenen Portale für Verwaltungs-
dienstleistungen in einem Portalver-
bund zu verknüpfen ist richtig. Klar ist aber auch, dass im Rahmen eines 
solchen Portalverbundes sichergestellt werden muss, dass die Sichtbarkeit und Eigenständigkeit bereits beste-
hender kommunaler Portale gewähr-leistet wird. Über die verschiedenen 
Portale als „Eingangstore“ sollte es möglich sein, alle Online-Verwaltungs-leistungen von Bund, Ländern und Kommunen zu nutzen und über ein Bürger- und Unternehmenskonto un-ter einmaliger Verwendung der Daten 
(„Once-Only“-Prinzip) abzuwickeln. Flächendeckende Interoperabilität und einheitliche technische Standards sind zu etablieren und verbindlich durch alle Akteure zu nutzen. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass be-reits von Bund, Ländern oder Kommu-
nen getätigte Investitionen weiterhin nutzbar bleiben. 
Zur Umsetzung der Digitalisierungs-vorhaben des OZG haben auf Bun-
desebene bereits wichtige Vorarbei-
ten stattgefunden. Insgesamt wurden in einem „OZG-Umsetzungskatalog“ 
575 Leistungen identifiziert, die durch Bund, Länder und Kommunen digi-talisiert werden müssen. Ein Großteil 
dieser Leistungen betrifft die kommu-nale Ebene. Klar ist daher, dass Städte, Gemeinden und Kreise für den Erfolg der Digitalisierungsvorhaben die ent-scheidende Rolle spielen. Um dieser 
Funktion gerecht werden zu können, müssen die Kommunen allerdings in 

DIGITALE	STÄDTE	&	REGIONEN	SCHAFFEN5
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den OZG-Umsetzungsprozess deut-lich intensiver eingebunden werden, als es bislang der Fall gewesen ist. 
Dazu zählt eine engere Absti mmung auf Bundes- und auf Landesebene 
und eine Aufwertung der Positi on 
der Städte und Gemeinden im IT-Pla-nungsrat. 
Um die wichti ge Rolle der Kommu-nen zu unterstreichen, werden die kommunalen Spitzenverbände in Zu-sammenarbeit mit den kommunalen IT-Dienstleistern federführend für die Digitalisierung verschiedener Verwal-tungsleistungen verantwortlich sein. Auch der Deutsche Städte- und Ge-meindebund wird die Digitalisierung einzelner Leistungen verantwortlich 
umsetzen. Gleichzeiti g erwarten die kommunalen Spitzenverbände stell-vertretend für die Kommunen die gleichen unterstützenden Dienstleis-tungen, etwa sogenannte „Digitalisie-rungslabore“, wie sie auch Bund und Ländern zustehen.
Insgesamt ist durch das OZG und 
die damit verbundenen Akti vitäten von Bund, Ländern und Kommunen viel Schwung in die lange Zeit eher schleppend verlaufende Verwal-tungsdigitalisierung gekommen. Für Städte und Gemeinden ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich 
die neu geschaff enen, digitalen Ver-waltungsleistungen klar am Nutzen ausrichten und die Umsetzungsar-beiten innerhalb der Digitalisierungs-labore auch klar in diese Richtung 

weisen. Es muss aber auch klar sein, 
dass bislang analoge Prozesse nicht einfach digital „nachgebaut“ werden, 
sondern gleichzeiti g eine Überprü-fung der bisherigen Angebote, der 
bürokrati schen Anforderungen und einer möglichen Neuausrichtung der Dienstleistungen erfolgt. Hier müs-sen dann gegebenenfalls auch die entsprechenden gesetzgeberischen 
Rahmenbedingungen geschaff en werden. Dies gilt beispielsweise für 
die Themen „Schrift formerfordernis“ oder „Digitale Signatur“. Das ange-
strebte „Once-Only“-Prinzip einer einmaligen Erfassung der Daten und der dafür notwendige reibungslose Datenaustausch innerhalb der einzel-
nen Stellen der öff entlichen Verwal-tung müssen entschieden vorange-trieben werden. Eine Modernisierung 
der Registerlandschaft  ist hierfür un-abdingbare Voraussetzung.
MEHR ALS VERWALTUNG: DER UMBAU ZU DIGITALEN 
STÄDTEN	&	REGIONEN

E-Government und digitale Verwal-
tung bilden in der Konzepti on einer di-
gitalen Stadt oder Region der Zukunft  nur einen Baustein des Gesamtkon-zeptes. Verwaltungen besitzen den-
noch eine zentrale Funkti on für den Umbau zu digitalen Kommunen. Sie werden Knotenpunkte im Netzwerk digitaler Städte und Regionen sein und mit Blick auf die technische, organisa-torische und strategische Vernetzung an Bedeutung gewinnen. Gleichzei-

ti g besteht die wichti ge Aufgabe von 
Kommunen und Kommunalpoliti k da-rin, die Weichen für den digitalen Um-bau zu stellen. Die Ausrichtung einer digitalen Stadt oder Gemeinde muss die lokalen Stärken und Zielsetzungen 
berücksichti gen und die strategischen 
Schritt e danach ausrichten. 

In der Konzepti on einer digitalen Kom-mune spielen nahezu alle Bereiche des Zusammenlebens vor Ort eine 
wichti ge Rolle: Mobilität, Gesundheit, 
Bildung, Wirtschaft  und Handel, Ener-gie und Umwelt sowie der Bereich der Freizeitgestaltung und der Zivilge-
sellschaft . Alle diese Bereiche bergen für sich genommen bereits immense 
Potenziale zur Verbesserung der Le-bens- und Standortqualität, die durch Digitalisierung gehoben werden kön-nen. Durch die Vernetzung dieser bislang größtenteils voneinander ge-trennt gedachten Sektoren ergeben sich allerdings dann nochmals weit größere Chancen. Erst wenn auf Basis einheitlicher und standardisierter in-
teroperabler Schnitt stellen die intelli-gente Vernetzung der Daten aus den einzelnen Sektoren vollkommen neue Konzepte und Anwendungen für Bür-
ger und Wirtschaft  entstehen lässt, 
entf altet die digitale Stadt oder Ge-
meinde zukünft ig ihre tatsächlichen 
Potenziale. Dann entstehen „smarte“ Städte oder Regionen.
Auf dem Weg zu derarti gen Konzep-
ti onen intelligenter, vernetzter und digitaler Städte und Regionen ste-
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hen die Kommunen in Deutschland erst am Anfang einer Entwicklung. Der vom Deutschen Städte- und Ge-meindebund und dem Digitalver-
band Bitkom im Jahr 2017 initiierte 
Wettbewerb „Digitale Stadt“ hat aber verdeutlicht, über welches Maß an 
Innovationskraft und Veränderungs-willen die Kommunen verfügen. Nicht 
zuletzt durch diesen Wettbewerb ist auch in Deutschland viel in Bewegung gekommen. Förderprogramme des Bundes und der Länder, die Modell-projekte in diesem Bereich unterstüt-zen und die Erkenntnisse aus Modell-kommunen in der Fläche verfügbar machen, werden der Entwicklung weiteren Schwung verleihen. So plant allein der Bund, in den kommenden Jahren 750 Millionen Euro für die Er-probung neuer „Smart-City“-Konzep-te zur Verfügung zu stellen. 
Wichtig bei der Förderung von Leucht-turmprojekten in diesem Bereich ist es allerdings, eine digitale Spaltung zu verhindern. Einzelne digitale In-seln unter den Kommunen werden 
nicht den gewünschten Effekt beim Umbau zu einem digitalen Staat und beim Ziel, den Standort Deutschland zu stärken, haben. Dass vielerorts ge-rade mit Blick auf Strategie und Ziele noch Nachholbedarf besteht belegt 
der „Zukunftsradar Digitale Kommu-ne“, den der Deutsche Städte- und Gemeindebund gemeinsam mit dem VDI/VDE-IIT durchgeführt hat. Wäh-
rend 90 Prozent der dort befragten Kommunen einen hohen Nutzen 

in der Digitalisierung sehen, gaben 
gleichzeitig ebenfalls 90 Prozent an, noch nicht über eine Strategie für die-sen Umbauprozess zur verfügen. 
Diese Ergebnisse machen die beson-deren Handlungsbedarfe in den kom-menden Jahren klar: Es gilt, die Kom-munen in der Fläche zu stärken und 
für den Prozess der Digitalisierung fit zu machen. Hier sind besonders deut-
lich gesteigerte Investitionen in die 
Aus- und Weiterbildung des Personals notwendig. Von ebenso großer Be-deutung ist eine auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Städte und 
Gemeinden zugeschnittene Beratung und ein verbesserter Erfahrungsaus-tausch zwischen den Kommunen. 

Der Deutsche Städte- und Gemein-debund setzt sich vor diesem Hin-tergrund für die Einrichtung eines Kompetenzzentrums „Digitale Städ-te und Regionen“ ein. Durch die-ses Instrument können die digitalen Kompetenzen in die Fläche gebracht sowie der Erfahrungsaustausch und die interkommunale Zusammenar-beit gestärkt werden. Wenn die digi-
tale Transformation in Deutschland erfolgreich sein soll, müssen alle Kommunen in Deutschland gestärkt und in die Lage versetzt werden, an 
diesem Prozess zu partizipieren. Für dieses Ziel wird sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund in den kommenden Jahren im Interesse aller Kommunen einsetzen. 

DIGITALISIERUNG CHANCEN & STRATEGIE

HERAUSFORDERUNGENStrategie, Personal, Geschwindigkeit, Kulturwandel
Quelle: Zukunftsradar Digitale Kommune (DStGB/VDI/VDE-iit); Grafik: DStGB 2018

90 %...der Kommunen sehengroße oder sehr große Chancen in der Digitalisierung
...der Kommunen habenderzeit noch keine Strategie zur Digitalisierung
90 %
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Die Versorgung des ländlichen Raums mit zeitgemäßer Tele-kommunikationsinfrastruktur hinkt seit jeher der Versorgung urba-
ner Räume hinterher. Der gegenwärti -ge Stand des Breitbandausbaus belegt dies und zeigt, dass das derzeit von der Bundesregierung noch für Ende des Jahres 2018 verfolgte Ziel einer 
fl ächendeckenden Versorgung mit 50 
Mbit/s erst zu 82,9 Prozent erreicht ist und damit deutlich verfehlt wird. Ländliche Regionen sind dabei erst zu 
50,5 Prozent versorgt, halbstädti sche 
Regionen zu 76,0 Prozent und städti -
sche Regionen zu 93,5 Prozent. Damit konnte entgegen der Zielsetzung des Bundes lediglich jeder zweite Haus-halt im ländlichen Raum mit der an-gekündigten Geschwindigkeit von 50 Mbit/s versorgt werden. Besonders 

drasti sch fällt die Benachteiligung ländlicher Regionen bei der Versor-gung mit Geschwindigkeiten von 100 
Mbit/s aus. In städti sch geprägten Gebieten beträgt der Versorgungs-
grad 83,2 Prozent, im halbstädti schen 
Bereich 53,6 Prozent, im ländlichen 
Raum hingegen lediglich 19,4 Prozent. Bei FTTB/ FTTH liegt die Versorgung in den Flächenländern derzeit zwi-
schen 21,3 Prozent und 1,1 Prozent, 
bei einem Bundesdurchschnitt  von 
8,5 Prozent mit erheblichen regiona-len Unterschieden. Diese Daten bele-gen, dass trotz erheblicher Förderan-strengungen von Bund, Ländern und Kommunen zwischen urbanen und ländlichen Regionen ein erhebliches Infrastrukturgefälle besteht und der-zeit mit Blick auf die Versorgung mit leistungsstarker Breitbandinfrastruk-

tur nicht von einer Gleichwerti gkeit der Lebensverhältnisse gesprochen werden kann. Aus Sicht des Deut-schen Städte- und Gemeindebundes können folgende Maßnahmen zur Verbesserung der festnetzbasierten Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum beitragen:
 Bund und Länder sollten ausrei-

chend Fördermitt el bereitstellen 
und damit ausschließlich FTTB-Pro-jekte fördern. Die Versorgung der bislang un- und unterversorgten Gebiete muss Vorrang genießen.

 Die Förderquoten des Bundes, sollte angemessen erhöht wer-
den, um den gesti egenen Bau-kosten sowie der Erschließung schwieriger Außengebiete Rech-nung zu tragen.

 Den Ländern sollte die Möglich-
keit eröff net werden, die kommu-nalen Eigenanteile im Rahmen der Bundesförderung ohne weitere Voraussetzungen zu übernehmen.

 Konsequente Umsetzung kosten-senkender Maßnahmen auf Basis des DigiNetzG, das regelmäßig auf 
seine Wirksamkeit in der Praxis 
überprüft  werden sollte, insbe-sondere um einen Mehrfachaus-bau von Glasfaserinfrastrukturen zu vermeiden.

 Standardisierung und Ausarbei-tung anerkannter technischer 

BREITBAND	FLÄCHENDECKEND	AUSBAUEN	–	
GLEICHWERTIGE	LEBENSVERHÄLTNISSE	HERSTELLEN6

Quelle: BMVI/TÜV Rheinland „Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in Deutschland – Stand Mitte 2017“

Bandbreite Städtisch Halbstädtisch Ländlich

Angaben je Gemeindeprägung für alle Technologien

> 1 Mbit/s 100,0 99,9 99,2 
> 2 Mbit/s 100,0 99,8 98,9 
> 6 Mbit/s 99,9 98,3 97,3 

> 16 Mbit/s 98,3 89,0 73,1 
> 30 Mbit/s 95,7 83,2 64,3 
> 50 Mbit/s 93,5 76,0 50,5 

BREITBANDVERFÜGBARKEIT IN DEUTSCHLAND
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Grundlagen sogenannter alter-
nativer Verlegeverfahren, um insbesondere den kommunalen 
Straßenbaulastträgern überprüf-bare Genehmigungskriterien an die Hand zu geben.

Kaum eine Technologie hat unseren modernen Alltag in jüngerer Vergan-
genheit so nachhaltig geprägt und verändert wie der Mobilfunk. Nicht 
nur für jüngere Generationen ist die Nutzung von Mobiltelefonen, heute meist mit zahlreichen Zusatzfunk-
tionen ausgestattet, Grundlage für 
die tägliche private und berufliche 
Kommunikation, Informationsbe-
schaffung und zerstreuende Freizeit-
beschäftigung. Eine leistungsfähige, 
stabile und vor allem flächendeckend verfügbare Mobilfunkversorgung ist deshalb ein entscheidender Faktor 
bei der Sicherung gleichwertiger Le-bensverhältnisse in Deutschland. Dies gilt insbesondere für den schnellen Breitband- Mobilfunkstandard LTE, 
der derzeit nur für 97 Prozent der Haushalte in Deutschland zur Verfü-gung steht und in zahlreichen ländlich geprägten Teilen Deutschlands fehlt. 
Die Notwendigkeit flächendeckender Versorgung erstreckt sich aber eben-
so auf den künftigen Mobilfunkstan-dard 5G, der das Fundament einer digitalisierten, leistungsfähigen Wirt-
schaft und Gesellschaft der Zukunft bilden wird. Selbst beim älteren Mo-bilfunkstandard GSM, der heute im Wesentlichen der mobilen Sprach-

telefonie dient, bestehen nach wie vor Versorgungslücken in den länd-lichen Regionen. Die den Mobilfunk 
betreffenden erheblichen Infrastruk-turnachteile des ländlichen Raums 
müssen beseitigt werden. Zu diesem Zwecke müssen:
 die Breitbandförderung des Bun-des die Erschließung bislang un- oder unterversorgter Bereiche mit Glasfaser priorisieren, denn dies ist Voraussetzung für 4G und 5G,
 durch entsprechende Auflagen im Zuge der bevorstehenden ersten Versteigerung der 5G- Frequenzen 

zusätzlich auch auf eine flächen-

deckende Versorgung mit dem mobilen Breitbandstandard 4G hingewirkt werden,
 durch eine möglichst zeitnahe zweite Verfügbarmachung geeig-neter 5G- Flächenfrequenzen, die infrastrukturelle Grundlage für die 

flächendeckende Versorgung mit 5G gelegt werden und
 bei der Vergabe der 5G- Flächen-frequenzen den Frequenzneh-mern weitgehende Versorgungs-

pflichten auferlegt werden und die diesen hierdurch entstehenden 
finanziellen Lasten gegebenenfalls durch Einnahmeverzicht des Bun-des kompensiert werden. 

Quellen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; BMVI; TÜV Rheinland

LTE-VERFÜGBARKEIT IN DEUTSCHLAND
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KOMMUNALE SOZIALAUSGABEN AUF REKORDNIVEAUDer ungebremste Ansti eg der So-zialhilfekosten in Deutschland auf inzwischen 60,9 Milliarden Euro ist für die Kommunen kaum noch 

zu verkraft en. Bereits heute entf ällt mehr als ein Viertel aller kommunalen Ausgaben auf soziale Leistungen. Wir brauchen eine grundlegende Reform des Sozialstaates, weil in einer altern-
den Gesellschaft  nicht immer weniger 
Junge für immer mehr Ältere noch bessere Sozialleistungen erwirtschaf-ten können. Die Verschiebung der Kosten zwischen den föderalen Ebe-nen allein macht den Sozialstaat nicht 
zukunft sfest.

SOZIALEN ZUSAMMENHALT 
SICHERN	–	SOZIALE	SICHERUNGSSYSTEME MODERNISIEREN
Deutschland braucht dringend Refor-
men, um die aktuellen und künft igen Herausforderungen wie beispielswei-se die Digitalisierung oder den Demo-
grafi schen Wandel zum Nutzen aller 
Generati onen angehen zu können. Der DStGB beobachtet aber mit Sor-
ge die aktuelle Sozialstaatsdebatt e. 
Die Politi k scheint erneut in das alte 
Muster zu verfallen, zur Beseiti gung sozialer Ungleichheiten Transferleis-tungen und das Sozialbudget zu er-
höhen, ohne vorher die Effi  zienz der bestehenden Systeme zu überprüfen. Im neuen Haushalt für das Jahr 2019 ist der größte Kostenblock für den Be-reich „Arbeit und Soziales“ reserviert. Auch die Kommunen ächzen vielerorts 

aufgrund der immer weiter ansteigen-den Etats für Soziales. Die Möglichkei-ten, in die Infrastruktur und damit in 
die Zukunft  des Landes zu investi eren, schrumpfen immer weiter.
Deshalb sollte die Politi k nicht immer mehr, neue und bessere Leistungen versprechen. Dazu gehört die Erkennt-nis das auch die Leistungsfähigkeit des Sozialstaates natürliche Grenzen hat und der Staat nur das verteilen 
kann, was zuvor erwirtschaft et wur-de. Tatsache ist, dass die Ausgaben für soziale Leistungen in Deutsch-
land steti g weiter steigen, ohne dass immer erkennbar ist, wofür und mit 
welchen Erfolgen diese fi nanziellen 
Mitt el verwendet werden. Die große Vielzahl unterschiedlicher Leistungen, 
oft mals mangelnde Transparenz beim 

Einsatz der Mitt el und die nur schwer messbaren Wirkungen gefährden die Akzeptanz in das Sozialsystem. Der große Strauß sozialer Leistungen muss neu geordnet, auf die wirklich Bedürf-
ti gen konzentriert, entbürokrati siert und transparent gestaltet werden. 
Die aus der Politi k geforderte „Gene-ralüberholung des Sozialstaates“ sollte vor diesem Hintergrund dazu genutzt 
werden, dass undurchsichti ge „Sozi-
al-Dickicht“ zu entbürokrati sieren und gegebenenfalls Leistungen zu pau-schalisieren. Wenn auf diese Weise Einsparungen erzielt werden, können diese ins Sozialsystem zurückgeführt werden. Zuerst aber mehr Geld oder mehr Leistungen zu versprechen, be-
vor diese auch refi nanziert sind, ist vor dem Hintergrund des aktuellen Inves-

KOMMUNALE AUSGABEN FÜR SOZIALE LEISTUNGEN & INVESTITIONEN2005–2020

Quelle: Statistisches Bundesamt; Grafik DStGB 2018
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ti ti onsstandes, nicht vertretbar. Nicht zuletzt muss eine Neugestaltung des 
Sozialsystems immer auch die Wett -bewerbsfähigkeit Deutschlands im Blick haben. Ziel einer notwendigen Reform muss es sein, die wirklich Be-
dürft igen besser und zielgerichteter 
zu erreichen und gleichzeiti g sicherzu-
stellen, dass der Sozialstaat zukunft s-
fest und dauerhaft  fi nanzierbar bleibt.

Wir brauchen eine zukunft sfähige So-zialstaatsagenda, mit der die notwen-digen Reformen und die Neuausrich-
tung unserer Gesellschaft  eingeleitet wird. So, wie Deutschland durch die 
Arbeitsmarktreformen seine Wett be-werbsfähigkeit vehement gesteigert hat, kann auch eine Sozialstaatsre-form Vorbild für ein europäisches Modell des Sozialstaates werden. 
HARTZ IV REFORMIEREN STATT ABSCHAFFEN
Der DStGB warnt die Politi k davor, sich von den Hartz-Regelungen mit 
dem Prinzip des Förderns und For-derns zu verabschieden. Man muss dem pauschalen Eindruck entgegen-treten, Hartz-IV bedeute Armut per Gesetz. So werden neben den Regel-sätzen auch die angemessenen Kos-
ten der Unterkunft  sowie Beiträge 
zur Kranken- und Pfl egeversicherung übernommen. Eine Ausweitung der Leistungen würde gerade bei grö-
ßeren Bedarfsgemeinschaft en dem Lohnabstandsgebot widersprechen. Selbstverständlich ist, dass der Staat 

die geltenden Regelsätze entspre-
chend der wirtschaft lichen Rah-menbedingungen von Zeit zu Zeit anpassen muss. Wer darüber hinaus bedingungslose Grundeinkommen oder Leistungssteigerungen fordert, sollte sich die Fragen stellen, ob mehr 
Geld der richti ge Ansatz ist, um Men-
schen (wieder) in die Erwerbstäti gkeit zu integrieren und wer die dadurch entstehenden Kosten übernehmen soll. Die sogenannten Hartz Reformen 
zeigen ihre positi ven Auswirkungen noch heute. Die Arbeitslosenquote ist aktuell erstmals im wiedervereinigten 
Deutschland unter die 5-Prozent-Mar-ke gesunken, rund 45 Millionen Men-
schen waren in Beschäft igung. Seit dem Jahr 2005 haben sich die Zahlen 

der Arbeitslosen und Langzeitarbeits-
losen halbiert. Trotz dieser positi ven Entwicklung gibt es derzeit noch rund 800.000 Langzeitarbeitslose. Vie-le von ihnen sind über 55 Jahre alt, 
ohne berufl ichen Abschluss oder mit 
mehreren Vermitt lungshemmnissen. 
Hier muss die Politi k ansetzen. Es wurde bereits der sogenannte „sozi-
ale Arbeitsmarkt“ mit öff entlich ge-
förderter Beschäft igung beschlossen. Notwendig wären aber auch bessere Zuverdienstmöglichkeiten, bessere Umschulungsmöglichkeiten mit ei-nem Unterhaltsgeld sowie eine Ent-
bürokrati sierung, damit die die Mit-arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern sich auf Eingliederung in Arbeit konzentrieren können. 

AUSGABEN IM BUNDESHAUSHALT 2018
Sortiert nach Funktionen, Angaben in Mrd. Euro 

Quelle: Eigene Zusammenstellung Bundeshaushalt 2018, BMF; Grafik: DStGB August 2018
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BILDUNGSINVESTITIONEN	STÄRKEN	– KOOPERATIONSVERBOT LOCKERN8Bildung ist die entscheidende 

Zukunft sfrage für unsere Ge-
sellschaft . Nur mit einem guten Bildungssystem wird Deutschland die zentralen Herausforderungen 

meistern können. Sozialpoliti k im 
21. Jahrhundert ist Bildungspoliti k. Es verlassen jedes Jahr immer noch rund 50.000 Schülerinnen und Schü-ler die Schule ohne Abschluss und über 2 Millionen junge Erwachsene sind ohne Berufsabschluss. Knapp 
350.000 junge Menschen befi nden sich im sogenannten Übergangssys-tem, Tendenz steigend. 
Gute Bildung ist im digitalen Zeitalter eine Aufgabe von herausragender Be-deutung. Diese lässt sich nur mit ei-ner gemeinsamen Anstrengung von Bund, Ländern und Kommunen be-
wälti gen. Daher ist es gut und richti g, dass der Bund fünf Milliarden Euro 
für eine zeitgemäße Ausstatt ung von Schulen zur Verfügung stellen will. 
Gleichwerti ge Lebensverhältnisse müssen auch mit Blick auf die Chan-
cengerechti gkeit im Bildungswesen 
gelten. Es geht um die Schaff ung von Voraussetzungen, um zeitgemä-
ße Schulpoliti k im digitalen Zeitalter überhaupt noch umsetzen zu kön-nen. Die Anbindung der Schulen ans schnelle Netz, eine zeitgemäße tech-
nische Ausstatt ung, WLAN für die 
Schulgebäude und die Beschaff ung neuer, an die Erfordernisse des digi-talen Zeitalters angepasste Lehr- und Lernmedien sind mit immensen Kos-ten verbunden. Bereits jetzt schieben 

die Kommunen allein im Bildungsbe-
reich einen Investi ti onsrückstand von knapp 50 Milliarden Euro vor sich her. Mit dem vom Bundestag nun auf den Weg gebrachten Digitalpakt kann ein 
wichti ger Beitrag dafür geleistet wer-
den, die Schulen fi t für das digitale Zeitalter zu machen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert die Bundesländer auf, der Lockerung 
des Kooperati onsverbotes zuzusti m-men und den Digitalpakt für Schulen nicht scheitern zu lassen. Die Bundes-länder müssen ihre Blockadehaltung 
zur Änderung des Grundgesetzes auf-geben. Leidtragende wären die Kin-der an deutschen Schulen.
Aus kommunaler Sicht sind im Bil-
dungsbereich zudem folgende Punkte umzusetzen:
 Ganztagsschulen sollen nicht in erster Linie die elterliche Er-

werbstäti gkeit sichern, sondern Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zur besseren und individuellen Förderung und damit zu mehr Chancengerech-
ti gkeit ermöglichen. Um allen Schülerinnen und Schülern diese 
Möglichkeit zu eröff nen, müssen die Länder den bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsschulen über die Schulgesetze realisieren. 
Die Ganztagsschule schafft   so die Möglichkeit, neue und andere Bildungserfahrungen zu machen und junge Menschen nicht nur in 
ihrem kogniti ven Wissen zu stär-

ken, sondern auch soziale Kompe-
tenzen zu vermitt eln. 

 Inklusion lässt sich nicht zum Nulltarif erreichen. Der DStGB erwartet von den Ländern, die 
selbstbesti mmte und gleichbe-
rechti gte Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Bildungsbe-reich in den Schulgesetzten zu verankern und die Finanzierung sicherzustellen. Ziel ist ein inklu-sives Bildungssystem aus einer Hand und zwar durch die vorran-gig verantwortliche Schule.

 Die Berufsorienti erung ist eine 
wichti ge Basis für den Übergang von der Schule in den Beruf. Die 
Schulen sollten sich frühzeiti g der 
Berufsorienti erung  widmen und 
individuelle Potenzialanalysen der Schülerinnen und Schüler ermög-lichen. Örtliche Betriebe sind als 
Lernorte und damit als Partner im Übergang Schule – Arbeitswelt unverzichtbar. Jugendberufsagen-
turen sollten fl ächendeckend eingeführt werden und Schulen mit diesen zusammenarbeiten.

 Die Herausforderungen unserer 
modernen Wissensgesellschaft  kann nur der meistern, der die 
modernen Informati ons- und 
Kommunikati onstechniken 
beherrscht. Die Wirtschaft  4.0 braucht die Bildung 4.0. Die Län-der müssen die Lehrer/innen so aus- und fortbilden, dass sie die 
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digitalen Medien im Unterricht bedarfsgerecht einsetzen können und sollten Mindeststandards für die digitale Infrastruktur der Schu-len unter Beteiligung der kommu-nalen Spitzenverbände verbind-lich festlegen und entsprechend der jeweiligen konnexitätsrecht-lichen Regelungen auskömmlich 
finanzieren. 

 Im Rahmen der Schulstruktur fordert der DStGB auch eine Stär-kung der selbständigen Schule. Dies beinhaltet nicht nur eine eigene Budgetverantwortung 

der einzelnen Schule. Vielmehr müssen die Schulen die Möglich-keit haben ihr eigenes individuel-
les Bildungsprofil zu entwickeln. Insgesamt brauchen die Schulen größere Gestaltungsspielräume. So kann ein auf den lokalen Sozi-
alraum abgestimmtes kooperati-ves Konzept entwickelt werden.

 Schulstandorte sind auch in ländli-chen Räumen nach dem Grund-satz „kurze Beine, kurze Wege“ zu erhalten. 
 Schulen sollen jedes Kind indi-

viduell fördern und damit zur 
Chancengerechtigkeit beitragen. 
Unstreitig ist diese Aufgabe in Schulen in sozialen Brennpunk-ten schwieriger zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit Schulsozi-
alarbeitern und Psychologen ist insgesamt, insbesondere aber in sogenannten „Brennpunktschu-len“ zu stärken. Um die Lerner-folge zu erreichen, müssen die Schulen gezielter durch zusätz-
liche Finanzmittel und die Ein-stellung von Schulsozialarbeitern und Schulpsychologen gefördert werden. 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD werden mehr Trans-
parenz über familienpolitische Leistungen, leichtere Antragstellung und schnellere Bearbeitung von An-trägen auch durch digitale Angebote und Verfahren angekündigt.  Dies ist aus Sicht des DStGB ausdrücklich zu begrüßen. Dass dies notwendig ist verdeutlicht beispielsweise der Be-reich des Kinderzuschlags, wo mehr 

als jeder zehnte Euro (10,88 Prozent) für Verwaltungskosten aufgewandt wird. Darüber hinaus erreicht der 
Kinderzuschlag nur rund 30 Prozent 
der Leistungsberechtigten. Wenn die Bundesregierung ihren Worten im 

Koalitionsvertrag wirklich Taten fol-gen lassen will, muss mit der Evalua-
tion aller ehe- und familienpolitischen 
Leistungen ein dauerhafter Prozess etabliert werden. Nur so können die Familienleistungen des Bundes, der Länder und Kommunen sowie beste-
hende Schnittstellen, wechselseitige Anrechnungsmodalitäten und Büro-
kratiekosten genutzt werden, um ei-
nen nachhaltigen und nachvollziehba-
ren Paradigmenwechsel hin zu einem digitalen, transparenten, wirkungsvol-len und somit insgesamt familienori-
entierten System von Leistungen mög-lich zu machen. Darüber hinaus sollte 
ernsthaft überlegt werden, durch eine 

Zusammenfassung der monetären 
familienpolitischen Leistungen bei einem Träger, etwa einer sogenann-ten „Familienkasse“, Leistungen zu 
bündeln. Die Treffsicherheit der Leis-tungen würde erhöht, und Familien, 
die Hilfe am stärksten benötigen, könnten diese zielgenauer erhalten. In jedem Fall gilt: Keine neue Büro-
kratie, sondern zielgenaue Förderung von Familien muss das Ziel sein. So könnte zur Armutsvermeidung von Kindern Kindergeld, Kinderzuschlag, SGB II und XII Leistungen (z. B. das Bil-dungs-und Teilhabegeld) für Kinder in einer Kindergrundsicherung gebün-delt werden. 

FAMILIENPOLITISCHE LEISTUNGEN BÜNDELN & DIGITALISIEREN9
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Die zum 01. Juli.2017 in Kraft  getretenen Neuregelungen beim Unterhaltsvorschussge-setz haben zu den erwarteten Leis-tungsausweitungen geführt. Dem ersten Bericht der Bundesregierung über die Wirkungen der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zufol-
ge erhielten zum Sti chtag 31. März 2018 rund 714.000 Kinder und Ju-gendliche Unterhaltsvorschuss, fast 300.000 mehr als vor der Reform. Die damit einhergehende Steigerung 
der Antragszahlen hatt e zunächst zu einer vorübergehenden Überlastung der Unterhaltsvorschuss-Stellen ge-führt. Zwischenzeitlich hat  sich die 
Situati on wieder normalisiert. Es ist davon auszugehen, dass die Anträge 
fl ächendeckend wieder zeitnah be-arbeitet und Leistungen ausgezahlt werden können. 
Die Zahl der jüngeren Kinder in der 1. Altersgruppe (0-5-Jährige), für 
die sich der Ausbau nicht unmitt el-bar auswirkt, geht zwar weiter lang-
sam und konti nuierlich von über 266.000 Kindern im Jahr 2010 auf zuletzt 201.000 Kinder zurück. Die Zahl der Kinder in der 2. Altersgrup-pe (6-11-Jährige) sank bisher von über 233.000 im Jahr 2010 auf knapp 206.000 am 30. Juni 2017. Nach dem 
Leistungsausbau sti eg sie um knapp 108.000 auf gut 313.000 an. Die Zahl der Kinder in der nach der Reform im Jahr 2017 erstmals leistungsberech-
ti gten 3. Altersgruppe (12-17-Jährige) liegt bei fast 200.000.

Bis Ende März 2018 wurden durch die Neuregelungen beim Unterhaltsvor-schuss somit zusätzlich zu den bislang 
Berechti gten über 300.000 Kinder und ihre alleinerziehenden Elternteile erreicht, die bislang keine, keine aus-reichenden oder keine regelmäßigen Unterhaltszahlungen erhielten.
Die Leistungsausgaben für den Unter-haltsvorschuss lagen im Jahr 2017 ins-gesamt bei rund 1,1 Milliarden Euro. Der Bund trug davon einen Anteil von gut 405 Millionen. Euro. Etwa zweid-
ritt el der Leistungsausgaben entf ielen auf das 2. Halbjahr 2017. Die tatsäch-
lichen Mitt elabrufe sti egen nach der 
Verkündung der gesetzlichen Ände-rungen am 17. August 2017 und dem Beginn der Leistungsbewilligungen ab dem Monat September bis zum Jah-

resende stark an. Im Jahr 2018 wur-den in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 365 Millionen Euro als Bundesanteil an den UVG-Ausgaben abgerufen. Dies entspricht Gesamt-ausgaben von Bund und Ländern in Höhe von rund 914 Millionen Euro im Jahr  2018 bis Ende Juni. Allein der Bund hat im Haushaltsplan für das Jahr 2018 eine Summe von 866 Millionen Euro zur Finanzierung des Unterhaltsvorschusses veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahreshaushalt von 
rund 175 Prozent.

Die Rückgriff squote sank im Jahr 2017 
gegenüber den Vorjahren um 4 Pro-
zentpunkte, auf 18,37 Prozent, weil die Ausgaben im Verhältnis zu den 
Einnahmen stärker gesti egen sind. 

NEUREGELUNGEN BEIM UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ FÜHREN ZU ERHEBLICHEN LEISTUNGSAUSWEITUNGEN 10

UNTERHALTSVORSCHUSS 2005–2018 Anzahl der Kinder im Leistungsbezug am Jahrsesende

2010 20152005
Quelle: BMFSJF - BTDrs 18/9476 S. 62, erster Bericht der Bundesregierung über deie Wirkung der UVG-Reform; Grafik DStGB 2018
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Hintergrund für die niedrigere Quote ist auch, dass durch die Bearbeitung der immensen Antragsmenge große 
Teile des Personals gebunden waren und dass die personellen Aufstockun-gen infolge der Reform noch nicht überall abgeschlossen waren. 
Die vorliegenden Zahlen belegen deutlich, dass die Kostenschätzungen des Bundes aus dem Jahr 2017 und die tatsächliche Ausweitung an Leistungs-beziehern um über 300.000 Kinder und Jugendliche weit auseinander-liegen. Vor dieser Finanzierungslücke 

hatte der DStGB bereits im Jahr 2017 gewarnt. Nach dem Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ ist der Bund nun ge-fordert, die Finanzfolgenabschätzung 
zu aktualisieren und seinen finanziel-len Anteil deutlich zu erhöhen. Auch 
die zurückgehende Rückgriffsquote bei Unterhaltssäumigen erfordert 
eine Nachjustierung. Die Länder soll-
ten den Rückgriff auf die säumigen 
Unterhaltspflichtigen zentral orga-nisieren und selbst vornehmen. Bei-spiele aus Ländern wie Bayern zeigen, 
dass der Anteil erfolgreicher Rückgriffe auf säumige Eltern durch eine zentra-

le Abwicklung deutlich erhöht werden konnte. Damit würden die Kommunen auch personell entlastet, könnten die Antragsbearbeitung beschleunigen und sich verstärkt um die tatsächlichen 
Betroffenen kümmern. Potenzial zum 
Abbau von unnützer Bürokratie exis-
tiert zudem in den Fällen, in denen Un-terhaltsleistungen mit dem SGB II oder SGB XII verrechnet werden: Hier über-weist der Staat von der linken in die rechte Tasche, ohne das Eltern auch nur ein Cent mehr erhalten – diese in-
effizienten Arbeitsschritte sollten allen 
Beteiligten zukünftig erspart bleiben. 
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Zu Beginn des Jahres erreichte die Inanspruchnahme der Kinderta-gesbetreuung für Krippenkinder einen neuen Höchststand. Aktuell besuchen 789.559 Kinder unter drei Jahren eine Kindertageseinrichtung 
oder eine Kindertagespfl ege. Gegen-über dem Jahr 2006 sind somit über 
504.000 Plätze zusätzlich entstan-den. Die Betreuungsquote der unter Dreijährigen Kinder konnte auf 33,6 
Prozent gesteigert werden. Wie die Elternbefragung des Deutschen Ju-
gendinsti tuts gezeigt hat, wünschen 
sich über 45 Prozent der Eltern für ihre unter Dreijährigen Betreuungsan-gebote. Der Ausbau ist demnach bei weitem noch nicht abgeschlossen. Auf Städte und Gemeinden kommen auch 
in den nächsten Jahren gewalti ge Auf-gaben zu. 

Deutlich angesti egen ist auch die Zahl der Kinder im Alter von drei Jahren 
bis zum Schuleintritt , die einen Kin-dergarten besuchen. Sie hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 50.632 Kinder auf derzeit 2.410.088 erhöht. Damit fällt der Zuwachs an betreuten Kindern im Kindergarten höher aus als bei den unter Dreijährigen. Dieser 
deutliche Ansti eg ist in erster Linie auf die deutliche Zunahme der Kinder in dieser Altersgruppe in den vergange-nen Jahren zurückzuführen. 
Der enorme Ausbau an Betreuungs-einrichtungen führt zu erheblichen Mehrausgaben für die Kindertagesbe-treuung. Seit dem Jahr 2000 haben sich die Ausgaben, die im Wesentli-chen von Kommunen und Länder ge-tragen werden mehr als verdreifacht. 

DAS	„GUTE-KiTa-GESETZ“	–	TAT-
SÄCHLICHE	QUALITÄTSVERBES-SERUNGEN ODER DROHENDE 
BEDEUTUNGSLOSIGKEIT?

In den Jahren 2014 bis 2017 wurde in einem Qualitätsdialog zwischen Bund, Ländern, Kommunen und frei-en Trägern um die Ziele und Wege einer Beteiligung des Bundes an der Qualitätsentwicklung und Finanzie-rung frühkindlicher Bildung gerun-
gen. Die große Koaliti on hat die Er-gebnisse des Qualitätsdialogs in ihren 
Koaliti onsvertrag aufgenommen. In diesem Qualitätsdialog bestand ins-besondere darin Einigkeit, dass sich 
der Bund dauerhaft  und anwachsend an den Kosten der Qualitätsentwick-lung beteiligen sollte. Der vom Bund vorgelegte Gesetzentwurf zur Wei-terentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung („Gute-KiTa-Gesetz“) erfüllt diese Zie-le in weiten Teilen nicht. Zwar wurde bei der Erarbeitung des Gesetzent-
wurfs richti gerweise berücksichti gt, dass die jeweiligen Schwerpunktset-zungen in der Kindertagesbetreuung in den Ländern zu unterschiedlichen Stärken auf der einen Seite und zu un-terschiedlichen Entwicklungsbedarfen auf der anderen Seite geführt haben. Daher wird bei der Förderung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität der Kindertagesbetreu-ung an die jeweiligen Entwicklungs-bedarfe der Länder durch landesspe-
zifi sche Verträge zwischen dem Bund 
und dem jeweiligen Land angeknüpft . 

KINDER UNTER DREI JAHREN INTAGESEINRICHTUNGEN & TAGESPFLEGE
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Damit wurde die Forderung des DStGB 
aufgegriff en, dass Qualitätsstandards nicht bundesweit, sondern lediglich in den Bundesländern festgelegt wer-den können. Vorgesehen ist, dass der Bund die Länder durch eine Umver-teilung der Umsatzsteuerpunkte in den Jahren 2019 – 2022 in Höhe von rund 5,5 Milliarden Euro entlastet. In den Jahren 2021 und 2022 ist eine Entlastung in Höhe von jeweils knapp zwei Milliarden Euro vorgesehen. Eine 
dauerhaft e und aufwachsende Betei-ligung des Bundes an den Kosten für die Kindertagesbetreuung ist für den DStGB unabdingbar. Die bislang vorge-sehene Befristung steht einer nachhal-
ti gen Qualitätsverbesserung deutlich entgegen.  Des Weiteren müssen die Länder durch Anwendung des Konne-xitätsgrundsatzes ebenfalls für even-tuell entstehende Mehrkosten bei den Kommunen durch die Festlegung von 
Qualitäts-standards aufk ommen. Es muss sichergestellt sein, dass die Mit-tel des Bundes ungeschmälert an die Kommunen weitergeleitet und zielge-nau für den Ausbau der Qualität in der 

Kindertagesbetreuung eingesetzt wer-den. Dies ist über eine Neuverteilung von Umsatzsteueranteilen zu Gunsten der Länder allerdings nur schwer zu er-reichen. 
Nach zähen Verhandlungen haben sich Bund und Länder am 14.12.2018 ge-einigt, sodass das Gesetz im Wesent-
lichen zum 01. Januar 2019 in Kraft  treten kann. Aus Sicht des DStGB wird das verabschiedete Gesetz nicht zur tatsächlichen Verbesserung der Be-treuungsqualität führen. So ist schon jetzt klar, dass viele Länder die zusätzli-
chen Bundesmitt el größtenteils für die pauschale Beitragsfreiheit von Kitas 
einplanen, anstatt  für Investi ti onen in 
bessere Fachkraft -Kind-Schlüssel, Aus-
statt ung und Sprachförderung.

PERSONALENTWICKLUNG
Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung 
ist auch der Kreis der beschäft igten 
Fachkräft e weiter angewachsen. An-fang des Jahres 2018 waren 627.344 
pädagogische Fachkräft e und 44.181 

Kindertagespfl egepersonen beschäf-
ti gt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Jahr 2006 um rund 
289.000 Personen. Bei Kindertages-einrichtungen in kommunaler Träger-
schaft  sti eg die Zahl der Beschäft igten in den vergangenen zehn Jahren von 131.000 auf 211.000. 
Derzeit gibt es erhebliche Engpäs-se bei der Besetzung der Stellen von Erzieherinnen und Erziehern. Das Zu-
kunft sszenarium zur Kindertagesbe-treuung des Forschungsverbundes DJI/TU Dortmund benennt aktuell fol-
genden zusätzlichen Personalbedarf: 
Für die zusätzlichen Plätze entsteht 
ein Personalmehrbedarf bis zum Jahr 
2025 von bis zu 400.000 Fachkräft en. 
Zusätzlich ist mit einem Personaler-
satzbedarf für Fachkräft e, die in Rente 
gehen, von bis zu 171.000 Personen zu rechnen. Insgesamt werden also in den kommenden Jahren annähernd 
600.000 zusätzliche Kräft e benöti gt. 

Die Fachkräft egewinnung und -siche-rung im Bereich der frühen Bildung 
ist eine wichti ge Grundlage für den weiteren Ausbau der Kinderbetreu-ung, die geplanten Qualitätsverbes-serungen durch das Gute-KiTa-Gesetz sowie für die Weiterentwicklung der Ganztagsangebote an Grundschulen. Die Jugend- und Familienministerkon-ferenz hat vor diesem Hintergrund im Mai dieses Jahres unterstrichen, dass 
zur Deckung des Fachkräft ebedarfs in der frühen Bildung weitere Maßnah-
men nöti g sind und wichti ge Hand-
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lungsfelder benannt. Der Bund wur-de unter anderem aufgefordert, eine 
Fachkräft eoff ensive zur Gewinnung 
und Bindung von Fachkräft en zu star-
ten und hierfür weitere Bundesmitt el zur Verfügung zu stellen. Bundesfa-
milienministerin Dr. Giff ey hat am 18.12.2018 ein Konzept für ein Bun-desprogramm für Maßnahmen zur 
Fachkräft egewinnung und -sicherung 
vorgestellt. Die „Fachkräft eoff ensive Erzieherinnen/Erzieher“ soll bereits Anfang des Jahres 2019 gestartet wer-den. Der Deutsche Städte- und Ge-meindebund erwartet, dass sich der Bund über die Dauer des Bundespro-gramms an der Finanzierung beteiligt. Die Länder sind gefordert, die Ausbil-dungsplätze zu erhöhen. Dabei sind auch neue Wege in der Ausbildung zu 
prüfen. Hierzu könnte etwa zukünft ig auch ein duales System gehören. 
GANZTÄGIGE	BILDUNGS-	&	BETREUUNGSANGEBOTE IM GRUNDSCHULALTER
Der Koaliti onsvertrag zwischen CDU/
CSU und SPD sieht vor, einen bundes-weiten Rechtsanspruch auf Ganztags-betreuung für Grundschulkinder auf den Weg zu bringen, der ab dem Jahr 
2025 in Kraft  treten soll. Dieser soll in Zusammenarbeit mit Ländern und Kommunen umgesetzt werden. Dabei will der Bund die Vielfalt der Angebo-te in den Ländern und Kommunen be-
rücksichti gen. Für Investi ti onen in die Infrastruktur für ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote sieht der 

Koaliti onsvertrag bundesseiti g ein Budget von zwei Milliarden Euro vor. Da es sich hierbei um Finanzhilfen 
handelt, können diese nicht in Per-
sonal- oder Betriebskosten investi ert werden und erfordern zwingend ei-nen Eigenanteil der Länder. In einem ersten Bund-Länder-Gespräch mit Vertretern der kommunalen Spitzen-verbände Ende September bestand zwischen allen Beteiligten darüber Ei-nigkeit, dass die Vielfalt der Angebote der Ganztagsbetreuung berücksich-
ti gt werden soll. Zur Umsetzung der 
Forderungen im Koaliti onsvertrag gilt es zunächst, Fragen der Rechtsetzung 
sowie Qualitäts- und Fachkräft esiche-rung zu bearbeiten, die Ausbaubedar-
fe zu erfassen und ein Investi ti onspro-gramm vorzubereiten. 
Der DStGB lehnt die in der Diskussi-
on befi ndliche bundesrechtliche Nor-mierung eines Rechtsanspruchs auf 
ganztäti ge Kindertagesbetreuung für Grundschulkinder im Kinder- und Ju-gendhilfegesetz (SGB VIII) ab. Zur Um-setzung eines Rechtsanspruchs auf 

einen Ganztagsbetreuungsplatz für Grundschulkinder fehlen den Kom-munen Grundstücke, Räume, Fach-
personal und insbesondere fi nanzielle Ressourcen. Darüber hinaus würde ein solcher Rechtsanspruch zu einem wei-teren Flickenteppich an Betreuungsan-geboten an Grundschulen führen.
Schon jetzt nimmt die Zahl der Schu-len – insbesondere der Grundschu-len – zu, die eine Ganztagsbetreuung 
anbieten. Nach der offi  ziellen Stati sti k der Kultusministerkonferenz unter-
breiten mehr als die Hälft e der Schu-len in Deutschland ein Ganztagsange-
bot. Die Länder stehen in der Pfl icht, Ganztagsplätze mit den notwendigen zeitlichen Strukturen in Schulen aus-zubauen, in denen Bildung und Be-treuung aus einer Hand mit einem einheitlichen pädagogischen Konzept angeboten werden. Der DStGB sieht 
die Länder auch in der Pfl icht, die Schulen ausreichend mit Schulsozial-arbeitern und Schulpsychologen aus-
zustatt en. 
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Der Wohnungsmarkt in Deutsch-land ist stark gespalten: Wach-senden Wohnungsmärkten 
– speziell in att rakti ven Städten und Gemeinden – stehen Schrumpfung und Leerstände, insbesondere in struk-turschwachen Kommunen, gegenüber.
Insgesamt ist die Zahl der genehmig-ten Wohnungen in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Allein im Jahr 2017 betrug der Rückgang 7,3 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf lediglich 384.100 genehmigte Woh-nungen. Dieser Trend hat sich im Jahr 2018 auf niedrigem Niveau stabilisiert. Von Januar bis August 2018 wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 234.400 Wohnungen genehmigt. Dies 
waren nur 1,9 Prozent oder 4.500 Ge-nehmigungen mehr als im Vorjahres-

zeitraum. Hinzu kommt: Genehmigt ist noch lange nicht gebaut. So wurden im Jahr 2017 nur 284.000 Wohnungen 
ferti ggestellt. Für das Jahr 2018 dürft e die Zahl bei rund 300.000 Wohnungen liegen. Bund und Länder müssen da-her die Rahmenbedingungen sowohl 
beim sozialen als auch beim frei fi nan-zierten Wohnungsbau sowie sowohl im Mietwohnungsbau als auch im Ei-gentumsbereich dringend verbessern. Die Devise muss lauten: Bezahlbare 
Wohnungen schaff en und den Bestand 
akti vieren!

SOZIALER WOHNUNGSBAU – FÖRDERUNG DURCH DEN BUND AUSBAUEN 
In Deutschland werden nach wie vor 

über 100.000 Wohnungen jährlich, speziell im bezahlbaren Segment, zu wenig gebaut. Der Bedarf an neu zu bauenden Wohnungen wird von Ex-perten mit bis zu 400.000 Wohnun-gen pro Jahr bis zum Jahre 2020 ange-geben. Das Ziel der Bundesregierung, in dieser Legislaturperiode 1,5 Millio-nen Wohnungen zu bauen, ist daher zu unterstützen.
BUNDESZUSTÄNDIGKEIT	FÜR	SOZIALEN WOHNUNGSBAU WICHTIGES SIGNAL 
Wohnungsbau und Wohnungsbauför-
derung sind dauerhaft e Allgemein-wohlaufgaben von Bund, Ländern und 
Kommunen. Daher ist die Änderung des Grundgesetzes mit dem Ziel, dass der Bund wieder stärker Verantwor-tung für die gesamtstaatliche Aufga-be der sozialen Wohnraumförderung 
übernimmt, richti g.

KOMMUNALE	WOHNUNGS-
UNTERNEHMEN	&	GENOSSEN-
SCHAFTEN	STÄRKEN	

Die über 700 kommunalen Woh-nungsunternehmen mit ihren rund 1,6 Millionen Wohnungen sind schon aufgrund ihres Satzungszwecks ver-
pfl ichtet, „preiswerten Wohnraum für breite Kreise der Bevölkerung zu 
schaff en“. Kommunale Unternehmen spielen zudem eine besondere Rolle 
für eine integrierte und nachhalti ge Stadtentwicklung. Sie müssen daher, 
ebenso wie das genossenschaft liche 

BEZAHLBAREN WOHNRAUM SCHAFFEN12

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)| Grafik DStGB 2018
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Wohnen mit seinem Solidaransatz, von Bund und Ländern gezielt geför-dert werden. Hierzu gehört es, dass auch der Erwerb von Anteilen in Bau-
genossenschaft en in die Förderung durch das Baukindergeld einbezogen wird. 
SELBSTGENUTZTES	WOHN-EIGENTUM UNTERSTÜTZEN
Selbstgenutztes Wohneigentum ist schon wegen der hiermit verbunde-nen Vermögens- und Alterssicherung von hoher Bedeutung für Bürger und 
Gesellschaft . Mit nur circa 45 Prozent der Haushalte hat Deutschland die niedrigste Quote im Vergleich aller EU-Länder. Im Vergleich dazu liegt 
die Quote in Spanien bei 85 Prozent 
und in Italien bei 77 Prozent. Nöti g ist daher eine speziell den Schwellen-haushalten und Familien mit Kindern zugutekommende Förderung durch den Bund. Hierzu kann das einge-führte „Baukindergeld“ mit seiner Familienkomponente insbesondere in den noch nicht überteuerten Regio-nen beitragen. Die Monate nach Ein-führung des Baukindergeldes (Sept. 2018) haben bereits circa 50.000 Familien in Deutschland diese Förde-rung beantragt.
LÄNDLICHE	RÄUME	
STÄRKEN	–	DEZENTRALI-SIERUNG FORCIEREN 
Oft  sind die Wohnungspreise vor al-
lem in att rakti ven Großstädten trotz 

Fördermaßnahmen für immer mehr Bevölkerungskreise unbezahlbar. Lan-ge Fahrten vom Wohnort zur Arbeit sind vielfach die Folge. Dies ist sowohl sozial als auch ökonomisch und öko-logisch nachteilig. Daher muss auch für die Raumordnung, die Landes-planung und die Kommunen gelten: Nicht nur die Großstädte, sondern die großräumige Region und eine stärke-
re interkommunale Kooperati on ge-
hören in den Fokus der Politi k. Statt  noch mehr teuren Wohnraum sowie 
Luft verschmutzung und Lärmbeein-
trächti gungen in den Innenstädten der Großstädte zu forcieren, müs-
sen gute ÖPNV-, aber auch Schnell-bahnanbindungen, eine schnelle Digi-talisierung und eine Dezentralisierung von Arbeitsplätzen ländliche Räume stärken und die Wohnungsmärkte entspannen helfen. 
BAULANDMOBILISIERUNG VERBESSERN 
Ein großes Hemmnis für den Woh-nungsbau ist zu teures Bauland und eine mangelnde Baulandmobilisie-rung. Die im Städtebaurecht 2017 
neu geschaff enen Möglichkeiten wie etwa das „Urbane Gebiet“, reichen zur Wohnraumversorgung und Bau-landmobilisierung nicht aus. Erfor-derlich zur besseren Baulandverfüg-barkeit durch Kommunen sind daher 
weitere bodenpoliti sche Maßnah-men. Leitschnur kann die Umsetzung 
des Postulats aus Art. 14 GG: „Eigen-
tum verpfl ichtet“ sein. Ziel muss es 

sein, rechtlich bebaubare, aber unbe-baute Grundstücke für die Bauland-
mobilisierung besser zu akti vieren. Die hierzu von der Bundesregierung eingerichtete Expertenkommission 
„Nachhalti ge Baulandmobilisierung 
und Bodenpoliti k“ muss in diesem Zu-sammenhang insbesondere folgende Maßnahmen umsetzen:
 Kommunales Vorkaufsrecht zum Zwecke des Wohnungsbaus stär-ken.
 § 13b BauGB (Einbeziehung von 

Außenbereichsfl ächen in das be-
schleunigte Verfahren) nachhalti g 
weiterentwickeln und Entf ristung 
(Ende 2019) aufh eben.

 Stärkung der Wohnbebauung im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) durch Aufnahme eines allgemeinen „Wohnungsbelangs“ (Sektoraler Bebauungsplan).
 Erweiterung und Stärkung des Baugebots aus § 176 BauGB.
 Einführung bodenmobilisierender Komponenten bei der Grundsteu-erreform.
 Harmonisierung bauplanungs- und immissionsschutzrechtlicher 

Vorschrift en zur Erweiterung von Gestaltungsspielräumen in lärm-vorbelasteten Gebieten.
 Einführung vereinfachter Verfah-
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ren zur Finanzierung der Kosten der Baulandentwicklung und Folgeinfrastruktur im Rahmen 
kooperativer Baulandmodelle.

STEUERANREIZE	SCHAFFEN	–	ÜBERFLÜSSIGE STANDARDS 
ABBAUEN	–	BAUKOSTEN	SENKEN
Auch durch gezielte steuerliche An-reize, die allen Regionen zugutekom-men, muss der Neu- und Umbau preiswerten Wohnraums unterstützt werden. Die Mietpreisbremse kann auch in ihrer neuen und verschärf-ten Form als sogenanntes „Mieter-
schutzgesetz“ nicht zur „Schaffung“ preiswerten Wohnraums beitragen. Hierdurch wird keine einzige Woh-nung neu gebaut. Zielführender ist es, die mehr als 20.000 Bauvorschrif-ten, die mit dazu beigetragen haben, dass sich die Baukosten in den letzten 
Jahren jährlich um rund vier Prozent 
erhöht haben, auf den Prüfstand zu stellen. Diese müssen, speziell im Energiebereich wie etwa bei der Energieeinsparverordnung, verstärkt an einer Kosten-Nutzen-Analyse ge-messen werden.
PLANUNGSVERFAHREN BESCHLEUNIGEN & FLEXIBI-
LISIEREN	–	DIGITALISIERUNG	FORCIEREN
Planungs- und Genehmigungsver-
fahren zur Schaffung von Wohnraum müssen vereinfacht und beschleunigt 

werden. Auch sind weitere Flexibili-sierungen, etwa beim Schallschutz 
oder den Stellplatzvorschriften erfor-derlich. Die vom Bund mit den Län-dern erarbeitete Musterbauordnung muss mit dem Ziel einer stärkeren Vereinheitlichung, etwa im Bereich des Brandschutzes, der aktuell 16 un-terschiedlichen Landesbauordnungen eine größere Gesamtverbindlichkeit erhalten. Zudem müssen die Digita-
lisierung der Planungs- und Baupro-zesse vorangetrieben und Standards vereinheitlicht werden.
SERIELLES & NACHHALTIGES 
BAUEN	VERSTÄRKEN

Standardisierungen und serielles Bau-en können enorme Kosten sparen. Sie können bei Wahrung der Baukultur 
die Fertigstellung von Wohnbaupro-jekten beschleunigen. Zudem bein-
halten sie im Sinne einer flexiblen Nutzung des Wohnraums ein nach-
haltiges Bauen. Diese Art des Bauens ist daher zu verstärken.
BESTAND IM 
INNENBEREICH	AKTIVIEREN	–INFRASTRUKTUR AUSBAUEN
Innenentwicklung und die Aktivie-rung des Bestands müssen aus ökolo-gischen, ökonomischen und sozialen Gründen gegenüber einer Außenent-wicklung Vorrang haben. Zudem müs-sen insbesondere leerstehende Be-standsbauten in den Ortskernen auch durch Förderprogramme des Bundes 

für Wohnnutzungen aktiviert werden. 
Als Beispiel kann hier das Programm 
„Jung kauft Alt“ dienen. Zur Revitali-sierung ländlicher Räume muss die Infrastruktur, wie etwa Breitband, der Mobilfunkstandard 5G und der 
öffentliche Personennahverkehr, schnell und umfassend ausgebaut 
und die Attraktivität dieser Räume speziell für junge Menschen gestärkt werden. 
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Städte und Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen: 

Digitalisierung, demografi scher 
Wandel, Zuwanderung und Integrati -
on, die Schaff ung bezahlbaren Wohn-raums, eine klimagerechte Stadtent-wicklung oder neue Mobilitäts- und Verkehrskonzepte sind nur einige Themen, für die Lösungen gefunden werden müssen. Die Rahmenbedin-
gungen für eine zukunft sweisende und sozialgerechte Stadtentwicklungs-
politi k müssen von Bund, Ländern und Kommunen, aber auch von der Bür-
gerschaft  und der Wirtschaft  gleicher-maßen gestaltet werden. 
Die Stadtentwicklungspoliti k von Bund und Ländern muss darauf ausgerichtet bleiben, auch kleine Kommunen zu fördern. Die über 2.100 Kleinstädte in Deutschland sind Garanten für den ge-
sellschaft lichen Zusammenhalt in allen Teilen unseres Landes. Sie überneh-
men zentrale Funkti onen und tragen 
ganz wesentlich zu einem positi ven Miteinander bei. Die vom Bundes-bauministerium (BMI) geplante Ein-richtung einer „Kleinstadtakademie“ sowie das Städtebauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“, sind daher ausdrücklich zu begrüßen.
Zentrale Aufgabe einer integrierten Stadtentwicklung bleibt die Stärkung unserer Innenstädte und Ortskerne. Lebendige Innenstädte haben weit über die Versorgung hinaus zentrale 
Bedeutung und einen hohen Identi -
fi kati onswert. Gemeinsames Ziel von 

Kommunen, Handel, Stadtmarketi ng, Immobilieneigentümern und nicht zu-letzt der Bürger muss es daher sein, 
die Innenstädte att rakti v zu erhal-
ten oder wieder att rakti v zu machen. Hierzu gehört insbesondere in Zeiten eines zunehmenden Onlinehandels die Sicherung der Nahversorgung der Bevölkerung.
Zentraler Baustein für eine positi ve Stadtentwicklung bleibt die Städte-bauförderung. Diese ist als Gemein-
schaft saufgabe des Bundes, der Länder und der Gemeinden ein un-verzichtbarer Eckpfeiler der Stadt- und Gemeindeentwicklung. Sie muss dau-
erhaft  gesichert und gestärkt werden. Aktuelle Herausforderungen, wie etwa 
die digitale Transformati on, wachsen-de räumliche Disparitäten oder auch der Klimawandel erfordern eine An-

passung der Rahmenbedingungen. Dazu muss das Verfahren der Städte-
bauförderung fl exibler und weniger 
bürokrati sch erfolgen. Hierbei müssen insbesondere folgende Aspekte im Vordergrund stehen:
 Programmkulisse zusammenführen – Auf Sonderprogramme verzichten
 Antragstellung vereinfachen – Kommunale Eigenverantwortung stärken
 Mitt elverwendung fl exibilisieren – 

Übertragbarkeit der Fördermitt el verbessern
 Abrechnung und Controlling verein-fachen – Evaluierungskriterien angleichen
 Zusammenspiel von Städtebauför-derung und weiteren Förderungen 

opti mieren
 Verfügungsfonds stärken – Regio-

nale Kooperati onen unterstützen. 

INNENSTÄDTE	&	ORTSKERNE	STÄRKEN	–	
STÄDTEBAUFÖRDERUNG	WEITERENTWICKELN13

STÄDTEBAUFÖRDERPROGRAMMEDES BUNDES 2019
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VERGABERECHT	ZUSAMMENFÜHREN	–	VERGABEVERFAHREN VEREINFACHENDas deutsche Vergaberecht ist zu komplex. Diese Komplexität ist neben der guten Konjunktur 
und dem Fachkräft emangel mit ein Grund, warum gerade im Baubereich 
aktuell die Kommunen als mit 58 Pro-
zent aller vergebenen öff entlichen Auf-
träge größte öff entliche Auft raggeber auf ihre Ausschreibungen kaum Ange-bote erhalten. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert daher, das Vergaberecht zu vereinheitlichen und die Vergabeverfahren zu vereinfachen. 
VEREINHEITLICHUNG DES VERGABERECHTS
Dies beinhaltet auch, die aktuell noch unterschiedlichen Regeln für die Vergaben von Lieferungen und Dienstleistungen einerseits und für Bauleistungen andererseits (VOB/A) zusammenzuführen. Vorbild ist die Vergabeverordnung (VgV), die im Jahr 2016 die vormals eigenständige EG-VOL/A sowie die VOF (Vergabeord-
nung für freiberufl iche Leistungen) integriert hat. 
Die Zusammenführung im Vergabe-recht ist jetzt zu vollenden. Die VOB/A darf sich bei Vorliegen gleicher Sach-verhalte nicht ohne Grund von den Regeln zur Vergabe für Liefer- und Dienstleistungen unterscheiden. Die 
Leitlinien des DStGB zur nöti gen Ver-einheitlichung des Vergaberechts sind: 
 Das EU-Vergaberecht und die deutsche Sektorenverordnung ent-

halten schon lange Einheitsregeln für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen. 
 Deutschland muss seinen Son-

derweg und die Zersplitt erung des Vergaberechts beenden. Alle anderen EU-Länder wenden ein einheitliches Vergaberecht an. 
 Der Grundsatz muss lauten: „Glei-che Verfahrensregeln für gleiche Sachverhalte“.
 Das Prinzip sollte heißen: „Das Beste aus allen Vergaberegeln“.
 Besonderheiten des Bauverga-berechts sind in einem eigenen 

Abschnitt  regelbar. 
 Die technischen VOB-Normen der VOB/B und C können bestehen bleiben. 
VERGABEVERFAHREN 
BESCHLEUNIGEN	–	WERTGRENZEN ERHÖHEN
Vergabeverfahren müssen insbeson-dere dann schneller werden, wenn die 

öff entliche Hand und die Kommunen 
Leistungen in dringendem öff entli-
chen Interesse beschaff en. Daher ist der Beschluss des Deutschen Verga-be- und Vertragsausschusses für Bau-leistungen (DVA) vom 13. November 
2018 richti g: Danach ist zur Schaff ung bezahlbaren Wohnraums bis zum 31. Dezember 2021 für „Bauleistungen zu Wohnzwecken“ eine beschränkte 
Ausschreibung ohne Teilnahmewett -bewerb für jedes Gewerk bis zu einem 
Auft ragswert von einer Million Euro sowie eine freihändige Vergabe bis zu einem Wert von 100.000 Euro mög-lich. Weitere Erleichterungen sollten 
mit Zusti mmung der EU-Kommission 
für andere dringende Beschaff ungen, wie für die Umrüstung von Kommu-
nalfahrzeugen (Busse, Lkw, Pkw) auf 
E-Mobilität zum Zwecke der Luft rein-haltung, ermöglicht werden. Hier müs-sen zur Verfahrensbeschleunigung auch verstärkt Verhandlungsverfahren 
ohne vorherigen Teilnahmewett be-werb zugelassen werden. 

14
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Quelle: BMWi 2018; Grafik DStGB 2018
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Extremwett erereignisse nehmen weiter zu. Sie sind als Folgen des globalen Klimawandels in unse-ren Städten und Gemeinden deutlich spürbar. Nicht nur Starkregenereignis-se und Hochwasser stellen die Kom-munen vor große Herausforderungen. Auch Hitze und Trockenheit führen zu gravierenden Folgewirkungen. Mit Ta-gestemperaturen von bis zu 40 Grad Celsius und über Monate anhaltender Trockenheit war der Sommer 2018 in Deutschland ein „Rekordsommer“. Die außergewöhnlich lange andauernde Trockenheit führte zu rekordverdäch-
ti gen Niedrigpegel an Flüssen, die 
wiederum die Schiff sfahrt erheblich 
beeinträchti gten. 

DÜRRE & STARKREGEN ERFORDERN KOMMUNALE STRATEGIEN
Eine Zunahme von Hitzetagen und Tro-pennächten stellt ein ernstzunehmen-des Gesundheitsrisiko dar. Insbeson-dere in Innenstädten und verdichteten Räumen können die Temperaturen – je nach Bevölkerungsdichte, Art der Bebauung und Grad der Versiegelung – nachts um bis zu mehr als 10 Grad höher als im Umland liegen. Langan-haltende Hitzeperioden führen zudem zu Dürreschäden und Wasserknapp-heit. Auf der anderen Seite haben Starkregen- und Hochwasserereignis-se in den vergangenen Jahren verhee-rende Auswirkungen in Städten und Gemeinden gehabt. Menschenleben waren zu beklagen und die Schäden 

lagen im Milliardenbereich. 
Dies zeigt: Umfassende kommunale Strategien zur Anpassung an den Fol-gen des Klimawandels sind dringend notwendig.
INFRASTRUKTUR	STÄRKEN	–	ÜBERREGIONAL KOOPERIEREN
Lang andauernde Hitzeperioden stel-len nicht nur eine Herausforderung für die Menschen, sondern auch für die Versorgungsinfrastruktur dar. In den heißen Sommermonaten 2018 muss-
te in einigen Kraft werken die Leistung reduziert oder eine Sondergenehmi-gung beantragt werden, weil Kühlwas-ser nicht in die Flüsse geleitet werden 
durft e. Auch die erneuerbaren Ener-gien sind von den Auswirkungen des 
Klimawandels betroff en. So sinkt bei-
spielsweise die Eff ekti vität von PV-An-
lagen und auch Wasserkraft werke 
können nicht mehr eff ekti v arbeiten, wenn die Wasserstände niedrig sind. 
In der Wasserwirtschaft  hat sich die überregionale Zusammenarbeit der Wasserversorger bewährt. Auch bei 
extremen Wett erlagen war die Was-serversorgung deutschlandweit, bis auf wenige Ausnahmen, stets sicher-gestellt. Die Herausforderungen für die Wasserversorgung werden ange-
sichts des Klimawandels in Zukunft  nicht kleiner werden. Daher gilt es, die interkommunale Zusammenarbeit weiter zu fördern und resiliente Struk-
turen zu schaff en.

GEMEINSAMEN 
AKTIONSPLAN	ENTWICKELN	–	FÖRDERKULISSE VERBESSERN
Die Bewälti gung der Klimafolgen ist allerdings keine alleinige kommuna-le Aufgabe. Sie fordert Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen. Bund und Länder sind insbesondere aufge-fordert, die Kommunen und die kom-munalen Unternehmen sowohl bei Vorsorgemaßnahmen und der Bewäl-
ti gung der Auswirkungen des Klima-
wandels fi nanziell zu unterstützen als 
auch einen gemeinsamen Akti onsplan zu entwickeln.
Zwar sind Kommunen bereits seit vie-
len Jahren akti v und befassen sich so-wohl mit der Hitze- als auch mit der Starkregen- und Hochwasservorsorge. 
Bei der Hitze- und Dürrepräventi on sind verstärkte Dach- und Fassaden-begrünungen sowie das Vorhalten ausreichender Trinkwasservorräte, auch in Form von Brunnen, von großer Bedeutung. Zur Hochwasservorsorge 
dienen insbesondere die Schaff ung 
von Retenti onsfl ächen zum Wasser-rückhalt oder Renaturierungsmaßnah-men. Die erforderlichen Anpassungen können die Kommunen aber nicht al-leine schultern. Bund und Länder müs-sen die Kommunen daher noch stärker unterstützen und die Förderung aus-bauen.
Mit der Deutschen Anpassungsstra-tegie an den Klimawandel (DAS) und dem „Förderprogramm für Maßnah-

ANPASSUNGSSTRATEGIEN AN DEN KLIMAWANDEL FORCIEREN15
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men zur Anpassung an den Klimawan-
del“ fördert der Bund Projekte, die die Fähigkeit regionaler und lokaler Akteu-re zur Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels stärken soll. Das kann 
durch Initi ati ven zur Aufk lärung, zum Dialog und zur Beteiligung, aber auch 
durch Vernetzung und Kooperati on 

geschehen. Diese Förderung gilt es, weiterzuentwickeln und verstärkt auf die konkreten Bedürfnisse der Kom-munen auszurichten. 

Deutschland ist ein waldreiches Land. Mit 11, 4 Millionen Hek-
tar ist rund ein Dritt el der Lan-

desfl äche mit Wald bedeckt. 19 Pro-
zent davon befi nden sich im Eigentum der Städte und Gemeinden, wovon 82 
Prozent mitt lere und große Forstbe-
triebe mit über 200 Hektar Waldfl äche ausmachen. 
Dem Kommunalwald kommt eine besondere Bedeutung zu, denn er ist Bürgerwald. Die waldbesitzenden 
Kommunen und Körperschaft en ga-
ranti eren 365 Mal im Jahr einen „Tag 
der off enen Tür“ für naturverbundene Bürger. Nur durch das Ausbalancieren der unterschiedlichen Ansprüche von 
Gesellschaft , Naturschutz und Wirt-
schaft  kann dies sichergestellt werden. Während in den urbanen Wäldern 
Aspekte wie Erholung, Frischluft ver-sorgung für das Stadtklima, Lärm- und Immissionsschutz im Vordergrund ste-hen, ist der Wald im ländlichen Raum 
auch ein wichti ger Wirtschaft smotor und eine Einnahmequelle für den Ge-meindehaushalt. Auch kommt dem Wald und dem Holz als nachwach-

sender Rohstoff  eine immer größere 
Bedeutung als Baustoff  zu. So ist der Anteil der Eigenheime in Holzbau-
weise steti g gesti egen. Auch geben Kommunen zur Gewährleistung einer 
umweltf reundlichen und nachhalti gen 
Beschaff ung in ihren Vergabeverfah-ren, speziell für kommunale Bauten, immer mehr die Verwendung von Holzprodukten vor. 

KOMMUNALE FORSTBETRIEBE VOR NEUEN HERAUSFORDERUNGEN
Aktuell stehen waldbesitzende Kom-munen vor großen Herausforderun-gen: Bundeskartellverfahren „Rund-
holzvermarktung“, Neuorganisati on des kommunalen Holzverkaufs und 
forstliche Betreuung, Waldsti llle-

ZEITENWENDE IN DER FORSTWIRTSCHAFT 16

WALDFLÄCHE NACH EIGENTUMSART

Grafik DStGB 2018
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gungen, Ausweisung von Wildnisge-
bieten, Wälder als gesellschaft liche Wohlstandsressource, Digitalisierung 
in der Forstwirtschaft , Afrikanische Schweinepest, Inwertsetzung von Ökosystemdienstleistungen bis hin zu Überlegungen, die Sozialbindung des Waldeigentums noch weiter auszu-
dehnen, sind nur einige Sti chworte. 

Zudem haben der Orkan „Friederike“ zu Jahresbeginn 2018 und der Som-mer 2018 mit anhaltender Hitze, Dür-re sowie Waldbränden und daraus sich ergebenden Schäden in der Forstwirt-
schaft  von geschätzt über 5 Milliarden Euro gezeigt, dass der „Wald“ auf den Klimawandel nicht vorbereitet ist. Da-bei sind die Waldbesitzer nicht die Ver-ursacher, sondern das Opfer.
DÜRREHILFEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
Daher haben sich der DStGB und der Gemeinsame Forstausschuss der Bun-desvereinigung der kommunalen Spit-zenverbände „Deutscher Kommunal-wald“ für schnelle Hilfen durch Bund und Länder eingesetzt. Der Agrarmi-
nister- und der Forstchefk onferenz wurde ein umfangreicher Katalog von Vorschlägen zur Erweiterung der Ge-
meinschaft saufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes (GAK) vorlegt. Die Koaliti on hat in der Folge im November 2018 
Dürrehilfen für die Forstwirtschaft  von insgesamt 25 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre beschlossen. An 

diesem Programm zur Aufstockung der GAK sollen sich die Länder in glei-cher Höhe beteiligen. Vom Bundesministerium für Landwirt-
schaft  und Ernährung (BMEL) wurde zudem ein neuer GAK-Fördertatbe-stand „Förderung von Maßnahmen 
zur Bewälti gung der durch Extremer-eignisse verursachten Folgen im Wald“ beschlossen, der in den GAK-Rahmen-plan 2019 eingegliedert werden soll. Gefördert werden u. a. Maßnahmen 
zur Präventi on und Bekämpfung von 
Waldbränden und die Wiederauff or-stung.
ÖFFENTLICHES	GELD	FÜR	ÖF-FENTLICHE DIENSTLEISTUNGEN DER KOMMUNEN
Der Kommunalwald als Waldbesitz der 
öff entlichen Hand ist im besonderen Maße gefordert, Gemeinwohlleistun-gen für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Dies führt dazu, dass kom-munale Forstbetriebe immer mehr als Serviceunternehmen betrachtet wer-den, die Erholungs-, Naturschutz- und Umweltleistungen zum Nulltarif zur 

Verfügung stellen sollen. Dabei führen die Belastungen durch Schutz- und Erholungsleistungen für die Körper-
schaft swaldbetriebe nach Expertenbe-rechnungen zu Mehraufwendungen und zu Mindererträgen von 52,00 Euro pro Jahr und Hektar.    
Vor diesem Hintergrund appelliert der DStGB an die Bundesregierung, diese bisher von den Kommunen 
grati s erbrachten gesellschaft lichen Walddienstleistungen adäquat zu ho-norieren. 
Auf Initi ati ve des DStGB befasst sich 
nunmehr eine von der Bundesplatt -form „Wald-Sport, Erholung, Ge-sundheit“ im Jahre 2018 gebildete Arbeitsgruppe (AG) mit dem Thema „Förderung und Finanzierungsmög-lichkeiten Ökosystemdienstleistungen Erholung“. Die AG soll konkrete Mög-lichkeiten der Inwertsetzung aufzei-gen, Verfahren zur Bewertung evaluie-ren, Möglichkeiten für einen Ausgleich der Mehrbelastungen der Betriebe 
durch öff entliche Mitt el aufzeigen und 
politi sche Initi ati ven fördern. 

ANTEIL EIGENHEIME IN HOLZBAUWEISE

Quelle: Kaiser/Mantau 2017; Grafik DStGB 2018

unter   07,30

Genehmigung Eigenheime
Die Abbildung der Landkreise & kreisfrei-
en Städte zeigt: Im Norden von Deutsch-
land und in den großen Städten hat der 
Holzbau noch deutlich Nachholbedarf.
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Der Koaliti onsvertrag von CDU/
CSU und SPD sieht eine bessere Beteiligung der Kommunen an der Wertschöpfung bei Erneuerbaren Energien vor. Dazu werden verschie-dene Modelle, wie beispielsweise eine Überarbeitung der aktuellen Rege-lungen zur Gewerbesteuerzerlegungoder eine zusätzliche sogenannte 

„Windabgabe“, diskuti ert. Die Re-gierungsparteien haben sich auf die Einrichtung einer „AG Akzeptanz“ geeinigt, die sich sowohl mit den Fra-gen der lokalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien, als auch mit der kommunalen Entscheidungshoheit 
über den EE-Ausbau vor Ort beschäft igt.

Geprägt wurde die öff entliche Diskus-
sion in der zweiten Jahreshälft e von der Kommission „Wachstum, Struk-
turwandel und Beschäft igung“, der sogenannten „Kohlekommission“, 
und den Protesten und den Rechts-streit um den Hambacher Forst. Im Hambacher Forst geht es konkret um den weiteren Ausbau des Tagebaus. Bei der „Kohlekommission“ um die 
Frage, wie in Zukunft  mit den vier deutschen Braunkohlerevieren um-gegangen werden soll. Entscheidend muss hier sein, dass vor etwaigen 
Aussti egsszenarien ein Fahrplan für die Regionen entwickelt wird. 
RICHTIGE	RAHMEN-BEDINGUNGEN SETZEN
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage der Verlässlichkeit der 

ENERGIEWENDE & KOMMUNALE WERTSCHÖPFUNG17

STROMERZEUGUNG IN DEUTSCHLAND 2017 

Quelle: 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, Destatis, EEX; Stand 12/2017; Grafik DStGB 2017
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Quelle: Bundesnetzagentur; Grafik: DStGB 2018
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Stromversorgung in der Zukunft . Im Zuge des fortschreitenden Ausbaus der Erneuerbaren Energien wird im-mer deutlicher, dass es zur Sicherstel-lung der Energieversorgung weiterhin 
notwendig ist, grundlastf ähige Kraft -werke zu haben. 
Die Bundesregierung betont bei ihren 
Vorhaben stets, wie wichti g eine Syn-
chronisati on von Ausbau der Erneu-erbaren Energien und Netzausbau ist. Festzustellen ist, dass ein Großteil der Erneuerbaren Energie in das das örtliche Verteilnetz eingespeist wird. Daher gilt es, die Voraussetzungen 
dafür zu schaff en, zukunft sfähige In-
vesti ti onen in die Verteilnetze zu er-möglichen und diese vom klassischen Stromverteiler zum Smart-Grid um-zubauen. Nur so können bestehende 
Herausforderungen, wie die Integrati -on Erneuerbarer Energien, und neue Herausforderungen, wie die teilweise Umstellung im Verkehrs- und Wärme-bereich, gemeistert werden. Dafür 
braucht es richti g gesetzte Investi ti -onsanreize.
Zu den richti gen Rahmenbedingun-gen gehört ebenfalls eine Überarbei-tung des bestehenden Abgaben- und Umlagesystems im Strombereich. Die Energiewende wird nur Gelingen und 
auch akzepti ert werden, wenn es ge-lingt, die Stromkosten im Interesse der Kommunen, der Bürger und des 
Wirtschaft sstandortes Deutschland stabil zu halten. 

WO 100 KILOWATTSTUNDEN IN DER EU AM TEUERSTEN SIND
DEUTSCHLAND

Portugal
Polen

Belgien
Spanien

Rumänien
Lettland

Griechenland

Dänemark
Tschechien

Italien
Slowakei

Quellen: Eurostat/VKU; Grafik DStGB 2017

DURCHSCHNITTSPREIS IM ERSTEN HALBJAHR 2017 in kaufkraftgewichtetem Euro (KKS) 
und Anteil der Steuern, Abgaben und Umlagen daran (roter Balken)

28,70 €

21,60 €

21,70 €

21,90 €

22,90 €

23,60 €

24,20 €

25,40 €

25,60 €

25,90 €

28,60 €

23,20 €

0 5 10 15 20 25 30

55,1 % 44,9 % 

Stromsteuer     7,0  

KWK - Umlage     1,4

EEG - Umlage     23,6

§ 19 StromNEV Umlage    1,4  

Umsatzsteuer     16,0

Konzessionsabgabe    5,7 

Erzeugung / Vertrieb    19,3

Netzentgelte, Messung, Abrechnung  25,6  

7 

5,7

1,4 

23,6

1,4

16 

%

25,6

19,3

DEUTSCHLAND IM DETAIL



AUSBLICK 2019

BILANZ 2018 | AUSBLICK 2019   41

In Deutschland lebt mehr als die 
Hälft e der Bevölkerung in ländlichen 
Räumen. Mit ihren vielen mitt elstän-dischen Unternehmen ist die deutsche 

Wirtschaft  stark räumlich verwurzelt. 
Das deutsche Brutt osozialprodukt 
wird zu etwa drei Fünft eln in der Flä-
che erwirtschaft et. Es gilt, diese Stärke 
der ländlichen Räume auch künft ig zu erhalten und weiterhin erfolgreich zu nutzen. 
GEMEINSCHAFTSAUFGABE 
LÄNDLICHE	ENTWICKLUNG

Eine Daueraufgabe ist dabei die von kommunaler Seite seit langem ge-forderte Weiterentwicklung der im Grundgesetz festgelegten Gemein-
schaft saufgabe „Agrar- und Küsten-
schutz“ (GAK) zu einer Gemeinschaft s-aufgabe „Ländliche Entwicklung“. Ziel ist dabei, eine bessere Förderung ländlicher Raume zu ermöglichen, 
etwa um wirtschaft snahe Infrastruktur 
und Innovati onen zu fördern. Hervor-zuheben ist, dass der Bundesrat im Sommer 2018 diese Forderung, für die eine Grundgesetzänderung erfor-derlich ist, mit großer Mehrheit unter-stützt hat. Die Grundgesetzänderung und die generelle Verbesserung der Rahmenbedingungen für ländliche Räume sind wesentliche Schwerpunk-te, die der DStGB im Rahmen seiner Mitarbeit in der Kommission Gleich-
werti ge Lebensverhältnisse einbringt. 

Aber auch unterhalb von Verfassungs-
änderungen ist es in einem konti nuier-

lichen Prozess notwendig, gesetzliche Rahmenbedingungen, die für länd-liche Entwicklung gelten, an moder-ne Anforderungen anzupassen. Die 
Koaliti onsvereinbarung vom Februar 2018 ist hierfür eine gute Grundlage. Der darin vorgesehene Sonderrah-menplan Ländliche Entwicklung sieht 
zusätzliche Mitt el für die Förderung ländlicher Räume vor. Konkret stehen im Jahr 2018 10 Millionen Euro und im Jahr 2019 150 Millionen Euro zu-sätzlich bereit. Im Rahmen der Verein-barung von Bund und Ländern zu die-sem Sonderrahmenplan wurde zudem die Einführung sogenannter Regional-budgets vereinbart. Dies setzt eine langjährige Forderung des DStGB um. Mithilfe von Regionalbudgets können die Kommunen Entwicklungskonzepte umsetzen, die passgerecht den Be-

dürfnissen der jeweiligen Region ent-sprechen. 
AKTIONSBÜNDNISLEBEN AUF DEM LAND 
Deutlich wird das Engagement des DStGB für die Entwicklung ländlicher Räume durch die enge Zusammenar-
beit mit dem Bundeslandwirtschaft s-
ministerium und weiteren wichti gen 
Multi plikatoren wie dem Deutschen Landkreistag, dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und dem Deut-schen Industrie- und Handelskammer-
tag im Rahmen des Akti onsbündnisses „Leben auf dem Land“. Dieses Bündnis wurde Anfang Juni 2018 gegründet, um die Lebensqualität auf dem Land 
durch gemeinsame Akti onen und Pro-jekte zu verbessern. 

ENTWICKLUNG	LÄNDLICHER	RÄUME18
REGIONEN IN DEUTSCHLAND

Quelle: Thünen-Institut 2016; Grafik: DStGB 2018

Etwa 90 Prozent der Fläche in Deutschland sind ländlich geprägt.

nicht-ländliche Kreise ländliche Kreise

Etwa 47 Millionen 
Menschen leben auf dem Land; das sind mehr als die Hälfte der Einwohner Deutschlands.

Über 80 Prozent der 
Fläche Deutschlands werden für unsere Lebensmittel- & 
Rohstoffversorgung land- & forstwirtschaftlich genutzt.
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Der Tourismus ist in Deutsch-land ein Milliardenmarkt, des-sen Bedeutung für die Städte und Gemeinden nicht zu unterschät-zen ist. Die Entwicklung der örtlichen 
und regionalen Wirtschaft , aber auch mehr Arbeitsplätze und eine bessere Infrastruktur sind eng mit dem Touris-
mus verknüpft . Der touristi sche Kon-
sum steht pro Jahr durchschnitt lich für rund 290 Milliarden Euro Umsatz. Insgesamt etwa drei Millionen Arbeits-plätze hängen am Tourismus. 
Geänderte Kundenansprüche, die notwendige Digitalisierung und der demographische Wandel stellen gro-ße Herausforderungen an die tou-
risti schen Desti nati onen, die nur in einem gemeinsamen strategischen Ansatz von Bund, Ländern und Kom-
munen bewälti gt werden können. Diese Überzeugung teilt auch die Bun-
desregierung. Im Koaliti onsvertrag 
wurde vereinbart, eine nati onale Tou-rismusstrategie auf den Weg zu brin-
gen, um die touristi sche Entwicklung 
politi sch zu befördern und nachhalti g zu stärken. Die Bundesregierung hat angekündigt, hierzu Anfang des Jahres 2019 Eckpunkte vorzulegen. 
TOURISMUSSTANDORT 
DEUTSCHLAND	MODERNISIE-REN & DIGITALISIEREN
Aus kommunaler Sicht ist die umfang-
reiche Digitalisierung der touristi schen 
Angebote in den Desti nati onen ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor für touristi -

sches Wachstum in Deutschland. Denn die Nutzung digitaler Dienste ist für die Menschen längst zum Lebensalltag ge-worden und auch im Urlaub wird da-rauf nicht mehr verzichtet. Dies setzt 
das Vorhandensein eines fl ächende-ckenden Mobilfunknetzes und Breit-bandnetzes voraus. Hierzu muss die Bundesregierung zusammen mit den Ländern die notwendigen Vorausset-
zungen schaff en.

Zur Modernisierung des Touris-musstandortes Deutschland sind weitere Aspekte erforderlich, wie bei-spielsweise dem herrschenden Fach-
kräft emangel im Tourismusbereich zu begegnen, die Mobilität für Bürger und Touristen zu verbessern, aber auch Fördermöglichkeiten transparen-ter zu gestalten, Städtepartnerschaf-

ten zu stärken und den Kulturtouris-mus zu fördern. Daneben gilt es vor dem Hintergrund geänderter Kunden-
ansprüche das touristi sche Angebot noch mehr als bisher auf die Kriterien 
Nachhalti gkeit und Qualität auszurich-
ten. In einem Positi onspapier unter 
dem Titel "Forderungen zur Nati ona-len Tourismusstrategie" wurden die 
wesentlichen politi schen Forderungen der Kommunen gegenüber der Bun-
desregierung und den Frakti onen des Deutschen Bundestages adressiert. 

AUF DEM WEG ZU EINER NATIONALEN TOURISMUSSTRATEGIE 19
TOURISMUSBRANCHEBEITRAG ZUR WIRTSCHAFTSLEISTUNG (BIP) AUSGEWÄHLTER LÄNDER 2017
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Besonders im Bereich der Mobili-tät war das Jahr 2018 voller He-rausforderungen. Auf die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Februar 2018 zum Erfordernis von 
Fahrverboten in den Luft reinhalteplä-nen folgten deutschlandweit zahlrei-che Urteile von Verwaltungsgerichten zu Fahrverboten in einzelnen Städten. 
Dabei fi ndet die aktuelle Diskussion 
um Fahrverbote in einer Zeit statt , in 
der die Sti ckoxidwerte in Deutsch-land auf historisch niedrigen Ständen sind. Gerade der Verkehrssektor hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um 
Sti ckoxidemissionen zu senken. 

Den negati ven Höhepunkt gerichtli-cher Entscheidungen bildete dabei das Urteil des Verwaltungsgerichts Essen, das nicht nur im gesamten Stadtge-biet von Essen, sondern auch auf der Stadtautobahn Fahrverbote für Diesel-fahrzeuge gefordert hat.
Das Beispiel Essen macht besonders deutlich, dass Fahrverbote das falsche 
Mitt el sind, um die Problemati k der 
Luft belastung durch Sti ckoxid zu lösen. Es ist davon auszugehen, dass die Um-gehungsverkehre zu Staus und zu noch größeren Umweltbelastungen füh-
ren. Damit verlagert sich das Problem 
der Luft belastung nur an eine andere 
Stelle. Eine Blaue Plakett e, die zudem 
zusätzliche Bürokrati e verursachen 
würde, ist abzulehnen. Anstatt  sich 
mit der Organisati on von Sti llstand zu 
beschäft igen, ist es erforderlich, sich 

auf eine moderne, umweltf reundliche Mobilität zu konzentrieren. Die Ver-kehrswende wird nicht im Gerichtssaal 
erreicht, sondern nur durch nachhalti -ge Maßnahmen vor Ort. 
SOFORTPROGRAMMSAUBERE LUFT
Die hierzu durch das Sofortprogramm 
Saubere Luft  vorgesehene Förderung 
ist noch nicht bei allen betroff enen Kommunen angekommen, auch wenn bisher Förderbescheide mit einem Gesamtvolumen von 600 Mio. Euro 
vergeben worden sind. Positi v sind die auf dem Kommunalgipfel im Dezem-ber 2018 angekündigte Aufstockung 
der Mitt el des Förderprogrammes um 500 Millionen Euro auf insgesamt 1,5 Milliarden Euro und die zusätzliche 

Bereitstellung von 430 Millionen Euro zur Förderung der Nachrüstung bei kommunalen Fahrzeugen sowie Hand-werks- und Lieferfahrzeugen. Generell darf sich der Fokus der Maßnahmen 
nicht nur auf die unmitt elbar betroff e-nen Städte konzentrieren. Vielmehr ist eine  stärkere Betrachtung der regiona-
len Verkehrs- und Wirtschaft sverpfl ich-tungsräume notwendig. Insbesondere dürfen keine zwei verschiedenen Um-setzungsgeschwindigkeiten bei Stadt 
und Land in der Luft reinhaalteprob-
lemati k entstehen. Darüber hinaus gilt es, die Förderverfahren unbüro-
krati scher und effi  zienter zu gestalten und bereits eingeleitete Maßnahmen zu verstärken und zu beschleunigen. Durch befristete Erleichterungen bei 
der Beschaff ung kann die Umrüstung 
der kommunalen Flott en beschleunigt 

VERKEHRSWENDE STATT FAHRVERBOTE20
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werden. Derzeit sind die Kommunen 
in der Regel verpfl ichtet, Auft räge für die Umrüstung auszuschreiben. Das Verfahren ist viel zu langwierig und 
verhindert kurzfristi ge Erfolge bei der 
Luft reinhaltung. Eine freihändige Ver-
gabe solcher Auft räge könnte Abhilfe 
schaff en. 

NACHHALTIGE SICHERUNG DER 
INDIVIDUELLEN	MOBILITÄT	

Zur nachhalti gen Sicherung der indi-viduellen Mobilität ist ein belastbares 
Programm für die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen erforderlich. Hier ist die Industrie gefordert, endlich zu handeln und einen Masterplan vor-zulegen, bis wann wo welche Nach-rüstungen umgesetzt werden. Die Bundesregierung muss dringend den 
Plan umsetzen, das Bundes-Imissi-onsschutzgesetz zu ergänzen, wo-nach ein Fahrverbot in der Regel nicht verhängt wird, wenn die Gren-züberschreitung nicht mehr als 10 
Mikrogramm pro Kubikmeter Luft  im 
Jahresmitt el beträgt. Damit blieben bis zu 50 Städte von Fahrverboten verschont. Um die Mobilität der Menschen zu erhalten, dürfen sich Lösungen zur 
nachhalti gen Sicherung der Mobili-tät wie Umtauschprämie oder Nach-
rüstungen bei Diesel PKW nicht nur auf einzelne Städte konzentrieren. Überhaupt müssen solche Lösungen immer zugleich Stadt und Land ad-ressieren, um die notwendige Mobili-tätswende zu realisieren. Erforderlich 

ist, den ÖPNV schnell und gezielt aus-zubauen, um den Individualverkehr in den Städten zu reduzieren und 
gleichzeiti g emissionsarme und emis-sionsfreie Antriebe zu fördern. Dazu ist einen Mix erforderlich aus Elekt-roantrieben, Gasantrieben, Wasser-
stoff antrieben, aber auch Diesel 6d. 

FÖRDERUNG 
DER	ELEKTROMOBILITÄT	

Die aktuellen Zulassungszahlen zei-
gen, dass die Dieselfl ott e sukzessive modernisiert wird. Gerade neuere Dieselfahrzeuge können erheblich zur 
Senkung des Schadstoff ausstoßes des Verkehrs beitragen. Der Beitrag der Elektromobilität für einen sauberen Verkehr ist dagegen noch gering. 
Relati v gesehen hat sich die Zahl der zugelassenen Elektrofahrzeuge zwar verdoppelt. Dies bedeutet jedoch le-diglich, dass zum 1. Juli 2018 knapp 68.000 Elektrofahrzeuge in Deutsch-land zugelassen waren. Dem stehen 6.601 bei der Bundesnetzagentur ge-meldete Ladesäulen gegenüber. Wenn sich die Elektromobilität durchsetzen 

soll, sind deutlich größere Anstrengun-gen erforderlich: Neben entsprechen-den Autos für den Massenmarkt zählt 
hierzu eine fl ächendeckende Schnell-ladeinfrastruktur. Gerade die Kommu-nen und kommunalen Unternehmen haben in den letzten Jahren erhebli-che Anstrengungen unternommen, um Ladepunkte in den Städten aufzu-bauen. Zusätzlich sind gerade Arbeit-geber dazu aufgefordert, für die vielen 
Pendler in den deutschen Städten auf 
ihren Parkplätzen Lademöglichkeiten 
zu schaff en. 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR ERHALTEN
Vor dem aktuellen Hintergrund der 
Diskussion um die Abschaff ung der Straßenausbaubeiträge in vielen Bun-desländern muss der erhebliche In-
vesti ti onsrückstand in der Verkehrsin-
frastruktur themati siert werden. Das aktuelle KfW-Kommunalpanel weist gerade für den Bereich der Verkehrsin-frastruktur 38,6 Milliarden Euro als In-
vesti ti onsrückstand auf, den es in den nächsten Jahren zu reduzieren gilt. Es 

SO MODERN SIND DEUTSCHLANDS DIESEL 

Quelle: KBA, Pkw-Bestand 1. Juli 2018; Grafik DStGB 2018
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ist nicht abzusehen, wie dies gelingen 
kann, wenn wichti ge Finanzierungs-quellen wie Straßenausbaubeiträge wegfallen sollen. 
DIGITALISIERUNG IMVERKEHRSSEKTOR
Um einen Umsti eg auf den ÖPNV zu erleichtern, ist die Digitalisierung ein zentraler Ansatzpunkt. Dazu gilt es, insbesondere die verschiedenen Ver-kehrsträger durchgehend zu vernetzen und keine digitalen Silolösungen zu entwickeln. Durch Digitalisierung und 
Bereitstellung von Echtzeiti nformati o-nen sowie Buchung und Abrechnung muss es möglich sein, individuelle Ver-
kehrsmitt el wie Car- oder Bikesharing einzubeziehen. Daneben gilt es, die Chancen intelli-genter Verkehrssteuerung zu nutzen. Zum Beispiel durch die Reduzierung 
des sehr zeitaufwendigen Parksuch-
verkehrs, indem freie Parkplätze auf 
dem Smartphone oder dem Navigati -onssystem im Auto angezeigt werden. 
FÖRDERUNG DES RADVERKEHRS
Der Radverkehr wird gerade vor dem Hintergrund drohender Fahrverbo-
te in vielen Städten immer wichti ger. Auf dem 3. Deutschen Kommunalrad-
kongress im Herbst 2018 in Götti  ngen 
diskuti erten mehr als 160 Teilnehmer über die Radverkehrsförderung sowie 
innovati ve Ansätze für Städte und Ge-meinden. 

Klar ist: Es muss das Ziel der Kommu-
nen sein, den Umsti eg auf das Fahr-rad zu erleichtern. Gerade für den Ar-beitsweg sind Fahrräder und E-Bikes 
eine gute Alternati ve. Sehr zu begrü-ßen ist vor diesem Hintergrund, dass Diensträder ab dem Jahr 2019 steu-erfrei gestellt werden. Grundsätzlich gilt es, die Infrastruktur auszubauen 

und mehr Radschnellverbindungen einzurichten, insbesondere um die ländlichen Regionen auch mit dem Fahrrad besser an die Städte anzu-binden. Hierfür hat der Bund zuletzt die von den Kommunen geforderten Finanzhilfen für die Förderung von Radschnellwegen bereitgestellt. 

ANTEILE AM DEUTSCHEN STRASSENNETZ 

Quelle: „Verkehr in Zahlen 2017/2018“, Hrsg. Bundeministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; Stand 09/2017; Grafik DStGB 2018
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Die Polizeiliche Kriminalitäts-

stati sti k 2017 zeigt einen 
Rückgang der Straft aten und 

damit eine positi ve Entwicklung der Sicherheitslage in Deutschland. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den starken Rückgang der Einbruchskri-minalität, der Gewaltkriminalität, bei 
Übergriff en gegenüber Asylunter-
künft en sowie politi sch moti vierten 
Straft aten. Die Stati sti k macht deut-lich, dass Deutschland auch weiterhin ein sicheres Land ist und die verstärk-
ten Sicherheits- und Präventi onsmaß-nahmen von Bund, Ländern und Kom-munen greifen. 
Trotz dieser Entwicklungen kann kei-ne pauschale Entwarnung gegeben werden. Tendenzen zur Radikalisie-rung nehmen weiterhin zu und das 
Potenzial an Personen der gewalto-
rienti erten islamisti schen Szene, bei Rechts- und Linksextremisten sowie bei den sogenannten „Reichsbür-gern“ und „Selbstverwaltern“ hat einen neuen Höchststand erreicht. Mit großer Sorge ist zudem der An-
sti eg anti semiti sti scher Straft aten und die weiterhin hohen Zahlen im Bereich der Hasskriminalität und 
Gewalt gegenüber Kommunalpoliti -
kern, Polizei, Feuerwehrleuten und 
Rett ungskräft en zu betrachten. Das 
subjekti ve Sicherheitsempfi nden der Bürger weicht zudem deutlich vom 
objekti ven Lagebild ab. In Teilen der 
Bevölkerung gibt es ein ti efes Gefühl der Verunsicherung und Angst. Das geht so weit, dass die Menschen be-

sti mmte Plätze und Gegenden in ihrer Stadt oder Gemeinde meiden oder – insbesondere in den Abendstunden 
– nur mit Angstgefühlen aufsuchen. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger muss gestärkt werden. Zu-dem muss der Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträger vor Hass-kriminalität rechtlich und tatsächlich verbessert werden. Rassismus, Frem-denfeindlichkeit, Homophobie und 
Anti semiti smus dürfen in Deutsch-
land keinen Platz haben. Wer Ehren-amtliche und staatliche Bedienstete 
angreift , die sich tagtäglich für das Gemeinwohl einsetzen, gefährdet die 
lokale Demokrati e und damit mitt el- 
und langfristi g unser gesamtes de-
mokrati sches Staatswesen. Folgende Maßnahmen sind aus Sicht des DStGB für die Verbesserung der Sicherheit in Kommunen erforderlich:
Polizeipräsenz in der Fläche ausbauen 
Um das Sicherheitsempfi nden der 
Bürger zu stärken, muss die Präsenz 
der Polizei in der Fläche weiter erhöht werden. Der DStGB begrüßt entspre-
chende Pläne von Bund und Ländern. Bislang plant allein der Bund bis 2021 mit 7.000 zusätzlichen Bundespolizis-
ten. Die Aufstockung der Polizeikräft e ist jedoch insbesondere auch bei den 
Ländern unverzichtbar. Nöti g sind 
laut der Gewerkschaft  der Polizei ins-
gesamt 20.000 Polizisten zusätzlich bis zum Jahr 2021. Auf der anderen Seite muss es eine Entlastung der 

Polizei von bürokrati schen Aufgaben geben. Dadurch kann eine größere 
Konzentrati on auf die Kernaufgaben 
Strafverfolgung und Straft atenverhin-derung gelegt werden. 
Videoüberwachung ausweiten
Der Koaliti onsvertrag hat erfreuli-cherweise die Forderung des DStGB aufgenommen, Videoüberwachung an Brennpunkten einzusetzen und dabei auch technisch weiterzuent-wickeln. Notwendig ist eine bessere zielgenaue Videoüberwachung in den Innenstädten, besonderen Krimina-litätsschwerpunkten, an Bahnhöfen 
und im öff entlichen Nahverkehr. Dies entspricht auch dem Wunsch einer großen Mehrheit der Bürger. Soweit es jedoch um die Videoüberwachung 
für kommunale Plätze, Straßen und Innenstädten geht, lassen die gesetz-lichen Regelungen in den Ländern solche Maßnahmen weiterhin nur eingeschränkt zu. Aus kommunaler Sicht müssen datenschutzrechtliche Hürden auf Bundes- und vor allem auf Landesebene dringend abgebaut werden. Notwendig ist zudem eine Ausweitung der Speicherfristen für Videoaufzeichnungen, um eventuell vorhandenes belastbares Material auch verwerten zu können. 
Hasskriminalität konsequent & 
eff ekti v bekämpfen

Der Schutz von kommunalen Amts- 
und Mandatsträgern, Polizeibeam-

SICHERHEIT IN KOMMUNEN21
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ten, Rettungskräften und anderen Repräsentanten des Staates vor Ge-walt muss dringend weiter verbessert 
werden. Straftaten gegenüber Amts- und Mandatsträgern liegen weiterhin auf einem besorgniserregend hohen Niveau. Gewaltaufrufen, Beleidigun-gen und Drohungen gegenüber die-sen Menschen, die sich tagtäglich für das Gemeinwohl einsetzen, – insbe-sondere in sozialen Netzwerken im Internet – muss ein starker Rechts-
staat deutlicher und effektiver ent-
gegengetreten.  Strafbarkeitslücken müssen geschlossen und die Betrof-fenen wirksamer geschützt werden. 
Die zum besseren Schutz von Polizei- 
und Rettungskräften vorgenommene Verschärfung des Strafrechts ist ein 
richtiger Schritt. Diese Regelung muss jedoch auch für kommunale Man-datsträger und die vielen Ehrenamtli-chen greifen. Erforderlich sind neben Strafschärfungen insbesondere eine konsequente Strafverfolgung und 
Ahndung durch Staatsanwaltschaften 
und Gerichte. Um Gewalttaten zu ver-hindern und ein klares Signal setzen zu können, müssen verbale Bedro-hungen und Gewaltaufrufe, die bis-lang unterhalb der Schwelle der Straf-barkeit liegen, strafrechtlich verfolgt werden können. Um einen ausrei-chenden Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträger vor Nachstellun-gen, Drohungen und Beleidigungen 
sollte der geltende Stalking-Paragraf des § 238 Strafgesetzbuch um einen 
neuen Straftatbestand des „Politi-ker-Stalkings“ ergänzt werden. Die 

vom Bundesrat bereits aufgegriffene 
Initiative zum verstärkten Schutz für das Gemeinwohl engagierter Ehren-
amtlicher, Mitarbeiter der öffentli-chen Verwaltung und Kommunalpoli-
tiker sollte weiterverfolgt werden. In allen Bundesländern sollte ein Kom-petenzzentrum für die Bearbeitung 
politisch motivierter Gewalt gegen 
diesen Personenkreis eingerichtet oder erweitert werden. Dort sollte – wie bereits in Sachsen – eine zentrale 
Ermittlungsstelle mit Ansprechpart-nern eingerichtet werden, welche die 
Betroffenen bei Hassmails und Dro-hungen einschalten können. 
Einbruchskriminalität
Die Zahl der Wohnungs- und Ge-
schäftseinbrüche ist, wie die aktuelle 
Kriminalstatistik zeigt, deutlich zu-rückgegangen. Das ist zu begrüßen und zeigt, dass Maßnahmen von Bund und Ländern sowie eigene Schutzvor-kehrungen der Bürger greifen. 
Grund zur Entwarnung gibt es jedoch nicht. Die Zahl der Wohnungseinbrü-che ist heute je nach Bundesland und Kommune immer noch hoch. Die Auf-klärungsquote dagegen ist in den letz-ten zehn Jahren von 18,1 trotz deutli-
chen Anstiegs der Einbrüche auf 17,8 
Prozent gesunken und damit weiter-hin gering. Zudem ist auch die orga-nisierte Einbruchs- und Bandenkri-minalität weiterhin auf einem hohen Niveau. Hierauf müssen Bund und Länder reagieren und Hand in Hand 

mit den Kommunen zusammenarbei-
ten. Neben mehr Polizeipräsenz und moderner Videotechnik müssen Si-
cherheitspartnerschaften in den Kom-
munen und die Aufklärung der Bürger vorangetrieben werden. Zur Bekämp-fung der organisierten Kriminalität sollten die Sicherheitsbehörden der Länder weiterhin eng kooperieren und die Möglichkeiten der Telekom-
munikationsüberwachung sowie der Verkehrsdatenüberwachung vollum-
fänglich ausgeschöpft werden. Der 
Informationsaustausch muss gren-züberschreitend zwischen den Behör-den aller Ebenen – EU, Bund, Länder, Kommunen – verbessert werden. So-
fern die Täter ermittelt werden konn-
ten, sind die Staatsanwaltschaften und die Gerichte gefordert, die Taten mit der notwendigen Konsequenz zu verfolgen und entsprechend abzu-
urteilen. Die Länder sollten, notfalls über Weisungen an die Staatsanwalt-
schaften, für ein beschleunigtes und konsequentes Verfahren sorgen. Die 
Justiz muss zudem den zwischen-
zeitlich verschärften Strafrahmen für Wohnungseinbrüche ausschöpfen.
KOMMUNALE SICHERHEITS-STRATEGIEN ANGESICHTS 
NEUARTIGER	GEFÄHRDUNGS-LAGEN AN ÖFFENTLICHEN 
PLÄTZEN

Städte und Gemeinden haben ange-
sichts terroristischer Bedrohungen und Anschläge, aber auch der Verän-
derung des Sicherheitsempfindens 
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der Bevölkerung, zahlreiche Maßnah-
men ergriff en, um die Sicherheitslage zu verbessern. Durch Sicherheitspart-
nerschaft en von Polizei, Justi z und kommunalen Ordnungsbehörden, 
werden auf die örtliche Situati on angepasste Sicherheitskonzepte ent-wickelt und bereits vorhandene Kon-
zepte an die heuti ge Sicherheitslage angepasst. Die auf dieser Grundlage umzusetzenden Sicherungsmaßnah-men können sehr aufwendig sein und erfordern das intensive Zusammen-wirken aller sicherheitsrelevanten Ak-teure vor Ort. Städte und Gemeinden dürfen bei dieser Aufgabe nicht allein gelassen werden. Die Terrorismus-bekämpfung und die Verhinderung 
von Anschlägen und Gewaltt aten ist keine originär kommunale Aufgabe. Sie obliegt vielmehr dem Bund und den Ländern, die dazu angemessen 
ausgestatt et und personell verstärkt werden müssen. Bund und Länder 
sind in der Pfl icht, Kommunen ange-sichts der aktuellen Gefährdungslage bei den neuen Sicherheitsherausfor-derungen zu unterstützen und für die 
erforderliche Kostenerstatt ung der in vielen Fällen erheblichen Sicherheits-maßnahmen zu sorgen. 

WOHNUNGSEINBRÜCHE – AUFKLÄRUNGIN DEUTSCHLAND
2016erstmaliger Rückgang der Einbrüche seit 2008
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Die Bundeswehr leistet einen unverzichtbaren Beitrag für Si-cherheit, Schutz und Frieden in 
unserer Gesellschaft. Darüber hinaus leistet die Bundeswehr tagtäglich in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kommunen viel für die Zivil-
gesellschaft vor Ort. Für alle deutlich sichtbar wird dies bei der Abwehr von Naturkatastrophen oder bei humani-tärer Nothilfe, beispielsweise in Form von zivil-militärischer Zusammenar-beit bei Hochwasser. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt das gute Miteinander von Bundes-wehr und Kommunen. Er verfolgt das 

Ziel, diese Zusammenarbeit zu festigen und auszubauen und arbeitet deshalb eng mit den Garnisonsgemeinden und dem Bundesverteidigungsministerium zusammen.Aus diesem Grunde kommt unter Leitung des DStGB der Arbeitskreis Garnisonen regelmäßig unter Einbin-dung des Verteidigungsministeriums zusammen, um Fragestellungen rund um die Garnisonsgemeinden und The-
mengebiete möglicher Kooperation zu besprechen. Der DStGB ist zudem ein Akteur beim Netzwerk der Hilfe, das sich um die Unterstützung der Men-schen in der Bundeswehr und ihrer 

Angehörigen kümmert. Das Netzwerk 
der Hilfe leistet soziale, finanzielle oder menschliche Unterstützung und ergänzt die Fürsorge und Betreuung seitens der Bundeswehr. Besonders gewürdigt werden Menschen und 
Institutionen, die sich intensiv und 
öffentlichkeitswirksam für die Verbes-serung des Verhältnisses zwischen 
Bundeswehr und Gesellschaft einset-
zen, durch den „Preis Bundeswehr und 
Gesellschaft“. Im vergangenen April ist 
der Preis unter Mitwirkung des Deut-schen Städte- und Gemeindebundes bereits zum vierten Male verliehen worden. 

BUNDESWEHR & GESELLSCHAFT22

Für Europa muss man aufstehen, Gesicht zeigen und sich einset-zen. Denn Europa bedeutet Zu-
kunft. Europa ist ein Garant für Frie-den. Für Stabilität und Sicherheit. Für Wohlstand. Viel zu lange wurde in Sonntagsreden verkündet: Euro-pa ist nicht mehr aufzuhalten. Die Realität beweist derzeit das Gegen-teil. Das zeigen der Ausgang des Bre-xit-Referendums und das Erstarken 
europakritischer und auch europa-
feindlicher Kräfte in einer Anzahl von EU-Mitgliedstaaten. Zum Brexit hat sicherlich nicht zuletzt beigetragen, dass den Menschen in Großbritan-nien in einer über 40 Jahre langen 

EU-Mitgliedschaft von der Regierung 
in London ein sehr kritisches bis ab-lehnendes Europabild gezeichnet wurde. Mit "EU-Bashing" konnten in 
Großbritannien traditionell innenpoli-
tische Schlachten geschlagen und ge-wonnen werden. Das macht deutlich: Das europäische Einigungswerk darf nicht schlechtgeredet werden. Wenn 
man am Brexit etwas Positives sehen will, dann vielleicht, dass der Schock über die Mehrheit für den Brexit die 
Bürgerschaft auf die Straßen gebracht 
hat. Zu Demonstrationen für Europa, für eine proeuropäische Gesinnung und für die Überzeugung unter dem 
Motto „Pulse of Europe“.

Das zeigt: Die Kommunen dürfen zu Europa nicht schweigen. Sie müssen 
Kritik vorbringen, dort wo sie nötig ist, aber damit auch zum Gelingen des eu-ropäischen Einigungswerks beitragen.Am 26. Mai 2019 wird das Europapar-lament neu gewählt. Und am gleichen 
Tag finden in Deutschland Kommunal-
wahlen in zehn Bundesländern statt. Mehrere Landtagswahlen werden im Jahr 2019 hinzukommen. Vor diesem Hintergrund ist eine starke gegen-
seitige Verbindung und Politisierung von Kommunen und Europa im Wahl-kampf zu erwarten. Der 26. Mai 2019 wird der Entscheidungstag darüber sein, in welchem Ausmaß Rechtspopu-

EUROPÄISCHE	INTEGRATION	ZUM	ERFOLG	FÜHREN23
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listen und erklärte Europagegner in die deutschen Kommunalparlamente und in das Europaparlament einzie-hen werden.
Viel zu lange hatt e man in den Städ-ten und Gemeinden das Gefühl, dass von Brüssel aus über sie hinweg re-giert wird. Demgegenüber muss ein 
Modell des partnerschaft lichen Zu-
sammenwirkens aller demokrati sch 
legiti mierten Ebenen verwirklicht werden: Der EU, des Bundes, der Länder und der Kommunen. Auf allen 
diesen Ebenen muss gegenseiti ger 
politi scher Respekt herrschen. Gleich-
zeiti g muss bei allen politi schen und gesetzgeberischen Entscheidungen die Frage gestellt und beantwortet werden, was diese jeweils für die an-deren Ebenen bedeuten. Notwendig 
ist ein den legislati ven Entscheidun-
gen vorgeschalteter „Praxis-TÜV“, der die Auswirkungen abschätzt. Dies ist vor allem für die Städte und Gemein-den von Bedeutung. 
Die Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sind keine 
bloßen juristi schen Begriff e. Ihre Ein-haltung und Überwachung sind ein Weg zu Bürgernähe in Europa! Es 
muss garanti ert werden, dass die All-zuständigkeit der Gemeinden für die örtlichen Fragen nicht durch die EU 
beeinträchti gt wird. Die Kommunen wissen mit ihrem Selbstverwaltungs-recht am besten, was in welcher Form vor Ort zu regeln ist.

Umgekehrt erwarten die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Ge-meinden, dass Europa handlungsstark 
und eff ekti v die europäischen Fragen und Herausforderungen angeht und meistert! Eine starke EU ist ein Garant für Sicherheit, Wohlstand und Wachs-tum, wenn sie die ihr übertragenen europäischen Zuständigkeiten an-packt und umsetzt. Das gilt auch und 
nicht zuletzt für die Migrati onspoliti k.Die Städte und Gemeinden geben den Menschen Heimat. Das gilt auch mit 
Blick auf die Internati onalisierung. Die Menschen erleben Europa vielfach in ihrer Gemeinde, vor Ort. Allerdings 
auch in negati ver Weise, wenn Städ-te und Gemeinden und deren kom-munale Unternehmen um starke und 
hochwerti ge kommunale Daseinsvor-sorgeleistungen im europäischen Bin-nenmarkt kämpfen müssen. Die EU 
muss akzepti eren und verinnerlichen, dass kommunale Daseinsvorsorge kein Hindernis für einen erfolgreichen 

EU-Binnenmarkt ist, sondern dessen Voraussetzung.
Die Städte und Gemeinden fordern: Die EU muss einen Euro pro Einwoh-ner im Jahr zur Förderung der kom-
munalen Partnerschaft sarbeit aus-
geben! Städtepartnerschaft en sind gelebter europäischer Gemeinsinn und Völkerverständigung im wörtli-chen Sinne. Beginnend bei Schüler-austauschen, über Bürgerbegegnun-gen bis hin zur Zusammenarbeit der 
Unternehmen ist eine akti ve kommu-
nale Partnerschaft sarbeit in Europa von unschätzbarem Wert und eine konkrete Möglichkeit, ein europäi-
sches Bewusstsein zu schaff en.

Die europäische Regionalpoliti k muss beibehalten und gestärkt werden! Sie 
schafft   einen Mehrwert in den Regi-
onen und Kommunen und akti viert die Menschen vor Ort für Europa. In 
der EU läuft  aktuell die Debatt e um 
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die Zukunft des EU-Haushaltes und der EU-Regionalfonds nach dem Jahr 2019. Die EU-Förderfonds müssen 
daraufhin geprüft werden, ob durch 
sie ausreichend in Innovation und 
zukunftsorientierte Infrastruktur wie Breitband und Digitalisierung inves-

tiert wird. Auch nach einem Brexit müssen die europäischen Fördertöp-
fe handlungsstark ausgestattet sein! 
Und dafür ist es auch richtig, dass der deutsche Beitrag an die EU moderat 
steigt. Es ist nicht richtig, den deut-schen Mitgliedsbeitrag an die EU nur 

mit dem Rückfluss an Fördermitteln zu saldieren. Natürlich ist Deutsch-land dann immer sogenannter „Net-tozahler“ an die EU. Klar ist dabei 
aber auch: Kein Land profitiert von den freien Märkten in Europa so sehr, wie Deutschland! 

Weltweit nimmt die Bedeu-tung von Kommunen und kommunaler Selbstverwal-tung zu. Nicht erst durch die steigende 
Anzahl von Megacities mit mehr als zehn Millionen Einwohnern gewinnen Kommunen auf der globalen Ebene an Gewicht. In zahlreichen Ländern wird derzeit reformiert – weg von zentralstaatlichen Modellen hin zu mehr kommunaler Selbstverwaltung. 
Dieser äußerst positive Trend bringt eigene Herausforderungen mit sich: Städte und Gemeinden bekommen neue Aufgaben, für die sie zuvor nicht zuständig waren. Dafür suchen sie Unterstützung, auch in Deutschland. Kommunales Wissen „Made in Ger-
many“ ist in der Entwicklungspolitik stark nachgefragt. Das stößt in den deutschen Kommunen auf immer größere Resonanz. Zurzeit engagieren 

sich fast 800 Kommunen in der Ent-
wicklungspolitik. Auch der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund tritt re-gelmäßig in direkten Austausch mit Kommunalvertretern aus der ganzen Welt und berät sie unter anderem zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung.
BILDUNG ALS SCHLÜSSELRESSOURCE
Zu den zentralen Schlüsselelementen für Entwicklung zählt vor allem Bil-
dung, um Chancen und Zukunftsper-
spektiven für alle Menschen in ihren 
Heimatländern zu schaffen. Vielerorts fehlen dafür die Schulen. Gerade in ländlichen Gebieten des Globalen Sü-dens ist der Bedarf groß. Das führt un-ter anderem dazu, dass weltweit rund 264 Millionen Kinder und Jugendliche 

gar keinen Zugang zu Bildung haben. Zusammen mit dem Deutschen Städ-tetag und dem Deutschen Landkreis-
tag hat der DStGB die Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“ ins Leben gerufen, für die Dr. Gerd Müller, Bun-
desminister für wirtschaftliche Zu-sammenarbeit und Entwicklung, die 
Schirmherrschaft übernommen hat. 
Mit der Initiative gehen die kommuna-len Spitzenverbände auf die Kommu-nen in Deutschland zu und wollen sie mobilisieren, über Spenden der Bür-
gerschaft und Sponsoring der lokalen 
Wirtschaft 1000 Schulen in Kommu-nen des Globalen Südens zu bauen. So 
soll ein effektiver Beitrag dazu geleis-tet werden, dass Kinder und Jugendli-che auf der ganzen Welt ihr Recht auf Bildung einlösen und die Entwicklung 
ihrer Heimatländer deutlich effektiver voranbringen können. 
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